des Landkreises Saalfeld Rudolstadt,
LSt teRaalieioaald

Am kiinftigen Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt Saalfeld-Rudolstadt in der Garnsdorfer StraSe in Saalfeld wurde am 19. April mit einem symbo-
lischen ersten Spatenstich der Baubeginn gefeiert. Zur BegriiSung der Gdste boten Kinder aus anderen Kindergarten der AWO ein musikalisches
Programm, bei dem schon mal ein Miniatur-Kindergarten auf der Biihne entstand.

(Foto: Peter Lahann)

Knapp sechs Millionen Euro Investition fiir neuen Kindergarten
AWO baut in der Garnsdorfer StraBe in Saalfeld neue Einrichtung — Spatenstich mit Ehrengasten

Saalfeld. Selbst das schlechte
Aprilwetter konnte die Freude
iiber den symbolischen ersten
Spatenstich fiir den neuen Kin-
dergarten der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) Saalfeld-Rudolstadt in der
Garnsdorfer Strale in Saalfeld
nicht triiben. Mit einem lustigen
Musikprogramm stimmten die
kiinftigen Nutzerinnen und Nut-
zer die Ehrengiste auf das freudi-
ge Ereignis ein.

Knapp sechs Millionen Euro inves-
tiert die AWO fiir den Bau, davon
rund 300.000 Euro von der Aktion
Mensch. ,Das wird der erste nach-
haltige Kindergarten in Thiirin-
gen und Mitteldeutschland*, sagte
AWO-Geschiftsfiihrer ~ Andreas
Kraufle. Mit seinen 130 Plitzen

fiir Kinder im Alter von vier Mo-
naten bis zum Schuleintritt wird
der neue Kindergarten die Versor-
gungslage im Einzugsgebiet der
Stadt Saalfeld wesentlich entlas-
ten. Ebenso sind 15 integrative
Plitze vorgesehen. ,Das ist ein
Bekenntnis zur Zukunft unseres
Landkreises, tiber das ich mich
sehr freue“, sagte Landrat Marko
Wolfram. Das Geld sei zudem ein
Konjunkturprogramm fiir regio-
nale Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe.

Der Rohbau wird durch die Firma
Betting aus Unterwellenborn rea-
lisiert, weitere Leistungen sind
derzeit in der Ausschreibung.
Eine Besonderheit ist die Beteili-
gung der kiinftigen Nutzer an der

Gestaltung des Auflengeldndes
und der Moblierung. Ein Plakat
mit ihren Ideen vom kiinftigen
Kindergarten tibergaben die klei-
nen Midchen und Jungen bei der
Veranstaltung an den AWO-Ge-
schiftsfihrer. ,Das wird seinen
Platz im neuen Kindergarten fin-
den“, versprach Kraufie.

Saalfelds Biirgermeister Dr. Stef-
fen Kania wies auf die Vorteile
eines Neubaus hin. ,Die aktuellen
Vorschriften beim Brandschutz,
Fluchtwegen, RaumgrofRen oder
Barrierefreiheit sind bei Sanie-
rungen im Altbestand kaum um-
zusetzen“, so der Biirgermeister.
Es sei erst der zweite Kindergar-
tenneubau seit der Wende. In der
Garnsdorfer Strafle entsteht ein

zweigeschossiges Gebdude mit
rund 1500 Quadratmetern Grund-
fliche. Das grof3ziigige Grund-
stiick umfasst eine Flache von
5900 Quadratmetern, davon wer-
den rund 3000 Quadratmeter als
Spielfliche und Garten sowie fiir
Wege genutzt. Zudem entstehen
40 Parkplitze und Stellplatze fiir
Fahrrdder. Die Bauzeit ist bis De-
zember 2025 geplant.

Fiir den AWO Kreisverband Saal-
feld-Rudolstadt e.V. ist der Betrieb
von Kindergirten eine wesentli-
che Siule der sozialen Grundver-
sorgung. Der Verband betreibt mit
rund 1100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern derzeit 18 Kindergar-
ten und 47 weitere Einrichtungen.

Wir sind fiir Sie da:

Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt
SchloBstraBe 24

07318 Saalfeld

Tel. Zentrale 03671 823-0

Amtersprechzeiten im

Landratsamt

Di 9-12Uhr  13-16 Uhr
Do 9-12Uhr  13-18 Uhr
Fr 9-12 Uhr

Das nachste Amtsblatt erscheint voraussichtlich am 16. Mai 2024

Kfz-Zulassung/Fiihrerscheinstelle
in Rudolstadt Haus Il und in der
Zulassung AuBenstelle Saalfeld
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr  Fihrerscheinstelle
Di, Do 8-18 Uhr  Mi geschlossen!
Nur noch mit Terminvergabe!
Termine SLF: 03671/823-161/175/183/185

Leitstelle Jena

(03641)
4040

Termine RU: 03672/823-192 (Kfz), -186 (FS) www.kreis-slf.de
|
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Uwe Richter wurde fiir seine langjahrigen Verdienste im Rettungs-
dienst mit dem Goldenen Rettungskreuz des Landkreises ausgezeich-

net.

(Foto: M. Modes)

Rettungskreuz fiir Uwe Richter
Auszeichnung zur Verabschiedung als ,OrgL"

Saalfeld. Im Rahmen einer
Dienstberatung der Organisato-
rischen Leiter Rettungsdienst —
gerne abgekiirzt als ,0rgLs“ — im
Sachgebiet Rettungsdienst wurde
jetzt Uwe Richter verabschiedet.
In diesem Zuge wurde ihm die
hochste Auszeichnung des Brand-
und Katastrophenschutzes im
Landkreis, das Goldene Rettungs-
kreuz, verliehen.

Olaf Neugdrtner, als Fachbereichs-
leiter fiir Offentliche Ordnung
und Sicherheit im Landratsamt
zustandig fir den Rettungsdienst,
ibergab die hohe Auszeichnung.
,Sie haben tiber Jahrzehnte einen
auflerordentlichen Einsatz fiir die
Menschen im Landkreis gezeigt —
dafiir danken wir Thnen herzlich.”
Seit tiber 25 Jahren, seit dem
Jahr 1998, gehort Uwe Richter
der Dienst-Gruppe der Organisa-
torischen-Leiter ~ Rettungsdienst
an. Dabei war er von Anfang

an mafdgeblich am Aufbau der
,OrgL-Gruppe“  beteiligt.  Der
Rettungsassistent und Notfall-
sanititer arbeitet seit Mai 1991
hautberuflich im Rettungsdienst
der Johanniter Unfallhilfe.

Mit seiner Tatigkeit in der
OrgL-Gruppe hat er dariiber hin-
aus viele Stunden seines Lebens
investiert. In der Gruppe war
er besonders als Fahrzeugver-
antwortlicher titig. Im Rahmen
seiner Tatigkeit hat Uwe Richter
seit 1998 unzahlige Einsitze und
Ubungen mit betreut und geleitet.
Geplant und mitabgesichert hat
er auch Grof3veranstaltungen im
Landkreis — wie etwa den Extrem-
hindernislauf ,,Getting Tough“.
Von Beginn an war Uwe Richter als
Fachberater Sanitit im Krisenstab
des Landkreises Saalfeld-Rudol-
stadt tdtig. Dieser Aufgabe wird
er auch nach seinem Ausscheiden
aus dem OrgL-Team treu bleiben.

Im Beisein von Thiiringens Umweltminister Bernhard Stengele
(links) wurden am 10. April 15 neue Gasbusse und eine Gastankstel-
le am Betriebshof der KomBus GmbH in Saalfeld offiziell in Betrieb
genommen. Rund 4,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen in
die neuen Fahrzeuge, die Anschaffungskosten wurden durch zwei Mi-

nisterien finanziell unterstiitzt.

(Foto: P. Lahann)

Landkreis Saalfeld Rudolstadt

Bekenntnis zu Toleranz und Frieden
79. Jahrestag der Befreiung des KZ AuBenlagers Laura

Schmiedebach. Der 79. Jahrestag
der Befreiung des KZ-AufRenlagers
Laura in Schmiedebach wurde
am 12. April in einer Gedenkver-
anstaltung gewiirdigt. Rund 70
Personen, darunter Mitglieder des
Fordervereins, des Kreistages, des
Landtages sowie der ,Omas gegen
rechts“, nahmen an der gemein-
samen Kranzniederlegung teil.
Erster Beigeordneter und Land-
tagsabgeordneter Maik Kowalleck
begriifite die Gaste und sprach
sich dafiir aus, extremistischen
und antidemokratischen Bestre-
bungen entschlossen entgegenzu-
treten.

Die grofle Resonanz auf die Ver-
anstaltung sei dabei ein ermuti-
gendes Zeichen, sagte Kowalleck.
Auch Kirsten van Hasselt, Enkelin
des ehemaligen Haftlings Herman
van Hasselt, wies in ihrer Rede auf
die Kriege in der Ukraine und in
Palastina hin, die aus Hass und
Vorurteilen entstanden seien.
LWir miissen den Kreislauf des
Hasses durchbrechen, damit alle
Menschen in Frieden und Har-

monie leben konnen®, sagte van
Hasselt.

Diesem Aufruf schloss sich auch
Dorit Gropp, die Vorsitzende des
Fordervereins der Gedenkstatte
an. Bewegender Hohepunkt der
Gedenkveranstaltung war eine
Lesung der Studentin Alessandra
Karlen. Sie hatte im vergangenen
Jahr zum 94. Geburtstag von Anne
Frank ihre Gedanken in einem
Text festgehalten.

Hlch sitze hier, sehe dich vor mir.
Heute ist dein Geburtstag. Heute
warst du 94 Jahre alt geworden,
aber du! Du durftest nicht alt wer-
den, musstest schon mit 15 ster-
ben. Wir kénnen vielleicht sagen,
das wir nicht Schuld sind, an dem
was geschah. Aber damit sind wir
doch nicht entschuldigt, von der
Verantwortung die wir haben®, las
die junge Frau. Es sei wichtiger
denn je, zusammen zu stehen.

Im Anschluss wurden Gestecke
und Blumen am Gedenkstein und
an der Grabplatte des in Laura bei-
gesetzten ehemaligen Haftlings
Herman van Hasselt niedergelegt.

Alessandra Karlen las im Rahmen der Gedenkveranstaltung aus ei-

nem Text zu Anne Frank.

(Foto: P. Lahann)

Gefahr im Wald - Forst warnt
Abgestorbene Baume erhohen das Unfallrisiko

Landkreis. Angesichts der wach-
senden Gefahrenlage durch ab-
sterbende Biaume in den Wildern,
die insbesondere fiir Waldbesu-
cher akute Risiken birgt, schlagt
das Forstamt Schleiz Alarm.
,Waldbesucher sollen besonde-
re Vorsicht walten lassen. Tote
Baume sind instabil und kénnen
umstiirzen. Meist beginnt dieser
Prozess bereits ein bis zwei Jahre
nach dem Schadereignis. Auch
mit geschadigten Baumen gehen
Gefahren durch herabfallende
Baumteile einher. Dies kann fiir
Wanderer, Spazierganger und
andere Naturfreunde gefihrlich
werden“, so Katharina Pietzko,
Leiterin des Thiiringer Forstamtes

Schleiz. Aufgrund der Gefahrenla-
ge im Wald gilt der Appell an die
Bevilkerung verantwortungsvoll
mit der Situation umzugehen.
,Bleiben Sie auf den Wegen, mei-
den Sie Waldspaziergange an win-
digen Tagen und konzentrieren
Sie sich auf Wanderrouten ent-
lang intakter Waldbestinde bzw.
bereits sanierter Gebiete.”

Der Wald sei ein wertvoller Ort fiir
Erholung und Naturerlebnisse.
Dort wo er im Moment scheinbar
an Erholungswert verloren habe,
werde die Natur unter Begleitung
der Waldbesitzer und Forster in
wenigen Vegdetationsperioden wie-
der asthetische Waldbilder schaf-
fen, so die Forstamtsleiterin.



40 Tausend Euro fiir die Kultur
Ausschuss vergibt Kulturfordermittel

Saalfeld. Am 24. April hat der
Ausschuss ftir Kultur und Bil-
dung einstimmig die Vergabe von
Kulturfordermitteln in Hohe von
24.974,69 Euro fiir das Jahr 2024
beschlossen. Damit konnen 24
Projekte unterstiitzt werden.

Zusatzlich beschloss der Ausschuss
15.000 Euro, die zur jahrlichen Fi-
nanzierung von drei kulturellen
Angeboten im Landkreis genutzt
werden: 10.000 Euro erhilt das

Thiringer Folklore Tanzensemble
e.V. Rudolstadt fiir die kiinstleri-
sche Anleitung und die Teilnahme
am internationalen Folklore Festi-
val und der Weltmeisterschaft in
Brasilien. Mit 2.000 Euro fordert
der Landkreis die Orgelfahrt der
Ev. Lutherischen Kirchgemeinde
in Hoheneiche. 3.000 Euro gehen
als Forderung an die Jugendkunst-
schule Rudolstadt ,Kunstwerk-
statt“ e.V.

Forderrichtlinie Radverkehr
Landkreis unterstiitzt Kommunen bei Radwegeausbau

Saalfeld. Der Landkreis fordert
den Ausbau der Rad- und Wan-
derwegeinfrastruktur mit bis zu
50 Prozent der Gesamtkosten und
maximal 100.000 Euro pro Einzel-
mafinahme und Jahr. Gef6rdert
werden auch UnterhaltungsmaR-
nahmen. Antragsberechtigt
sind Kommunen im Landkreis,
kommunale Zweckverbinde, ge-
meinniitzige Vereine mit Sitz im
Landkreis sowie interkommunale

Zusammenschliisse  von  kreis-
angehorigen  Gemeinden. Der
Ausschuss fiir Kreisentwicklung
entscheidet tiber die Mittelver-
gabe. Fragen beantwortet gerne
das Sachgebiet Tourismus: Tel.

03671/823-453, E-Mail: touris-
mus@kreis-slf.de.
Richtlinie unter: https://www.

kreis-slf.de/kultur-und-tourismus/
unterwegs-im-landkreis/radwan-
dern/

Jugendamt sucht Vormiinder
Engagement fiir Kinder dringend benétigt

Saalfeld. Der Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt sucht weiterhin
ehrenamtlich engagierte Biirge-
rinnen und Biirger, die Verant-
wortung fiir Kinder tibernehmen
mochten, deren Eltern die elter-
liche Sorge nicht mehr ausiiben
konnen. Ehrenamtliche Vormiin-
der erhalten eine umfangreiche
Ausbildung und werden durch die
Koordinierungsstelle  Vormund-
schaften des Jugendamtes mit Rat
und Tat begleitet. Die Aufgaben
eines Vormundes sind unter an-
derem die rechtliche Vertretung
des Kindes, schulische Angele-
genheiten und die kindgerechte
Unterbringung. Besonders wichtig
ist, dass bei der Ubernahme einer
ehrenamtlichen  Vormundschaft
nicht erwartet werde, das Miindel
bei sich zuhause aufzunehmen
oder finanzielle Verantwortung zu
iibernehmen. Der grofle Vorteil
einer ehrenamtlichen Vormund-
schaft sei es auch, dass ,der Ein-
zelvormund fiir nur ein einzelnes
Kind die elterliche Sorge tiber-
nehmen kann“, so Sandra Rei-
chenbicher, die Koordinatorin fiir
Vormundschaften im Jugendamt.
Von Interessierten wird folgen-
des erwartet: die Bereitschaft, ein
verantwortungsvolles,  kontinu-
ierliches und nach Moglichkeit
langerfristiges Engagement zu

zeigen, sich fiir die Interessen des
Miindels einzusetzen auch in Zu-
sammenarbeit mit Behorden und
Verwaltung, sich rechtzeitig bei
Schwierigkeiten und Fragen Hilfe
zu holen sowie gentigend zeitliche
Ressourcen fiir den personlichen
Kontakt mit dem Miindel.

Nicht erwartet wird die Aufnah-
me des Miindels in die Familie,
finanzielle Aufwendungen, Vor-
kenntnisse in Rechtsfragen, pad-
agogische Aushildung sowie eine
spezifische Grundqualifikation.
Das Jugendamt bildet engagierte
Biirgerinnen und Biirger aus, die
dafiir in Frage kommen, und be-
gleitet die Vormiinder auch wih-
rend ihrer Tatigkeit. Fir die mit
der Arbeit verbundenen Aufwen-
dungen konnen Sie eine Aufwands-
pauschale in Hohe von 425 Euro
pro Jahr und Betreuungsfall vom
Amtsgericht erhalten. Wenn Sie
einem Kind oder Jugendlichen die
Moglichkeit geben mochten, mit
Ihnen als Vormund erwachsen zu
werden, sprechen Sie uns gerne
an:

Koordinierungsstelle
Vormundschaften

Sandra Reichenbécher
Bahnhofstraf3e 6 a (BZ)

07318 Saalfeld

Tel. 0 36 71/8 23-8 10

Email: jugendamt@kreis-slf.de

Landkreis Saalfeld Rudolstadt
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Die Alpakas vom Althof mit den Organisatoren des ersten Demenz-
tages, v.li. Franziska Kramer, Amtsarzt Christian Stiehler und Anna

Dawedeit vom Gesundheitsamt.

(Foto: M. Modes)

Alpakas bereichern Demenztag
Demenztag zieht ganz besondere Therapeuten an

Saalfeld. Am 24. April 2024 fand
in der vollbesetzten Saalfelder
Schlosskapelle der erste De-
menztag des Landkreises unter
dem Motto ,Vergiss mein nicht“
statt. Die gut besuchte Veran-
staltung war eine Kooperation
vom Gesundheitsamt des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt, der
Diakonie Sozialdienst Thiiringen
gGmbH, der AWO Kreisverband
Saalfeld-Rudolstadt, den Thiirin-
gen-Kliniken, der Medizinischen
Fachschule Saalfeld, der AWO
Rudolstadt, dem Seniorenbeirat
der Stadt Saalfeld, dem Senio-
renbiiro des AWO Kreisverbands
Saalfeld-Rudolstadt und dem DRK
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt.
Eroffnet wurde der Demenztag
von Christian Stiehler, Leiter des
Gesundheitsamtes. ,Unser Land-
kreis hat eine hohe Altersstruk-

tur®, brachte er es auf den Punkt.
Jeder kann von Demenz betroffen
sein —als Erkrankter oder Angeho-
riger. Wir miissen dieses Problem
gemeinsam angehen!“

Ein besonderer Hohepunkt der
Veranstaltung war der Besuch der
Alpakas vom Althof. Dass diese Tie-
re nicht nur Kindern eine groRRe
Freude machen, verriet Lama- und
Alpakatherapeutin  Jenny Ohl-
hoff. ,Der Kontakt zu Lamas und
Alpakas kann Demenzpatienten
bei Depressionen und Aggressio-
nen helfen. Die Tiere konnen das
Wohlbefinden erhéhen und tra-
gen somit zur Lebensqualitat der
Betroffenen bei.“ In spannenden
Fachvortragen beleuchteten Sylvia
Aschenberner, Damaris Biichner,
Ute Sommer und Marion Ficht-
miiller verschiedene Aspekte des
Umgangs mit Demenzkranken.

In die Herzkammer des Thiiringer Porzellans fiihrte am
7. April eine Erlebnis- und Entdeckungsreise mit der Kombus, die von
der Thiiringer Porzellanstralse, dem Verein Mitteldeutscher Heimat-
genuss, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Stadt Rudolstadt organi-
siert wurde. Anlass war der Tag des Thiiringer Porzellans: Bereits am
Samstag hatte eine erste Bustour in Richfung Porzellanmanufaktur
Reichenbach gefiihrt. Bei der Tour am Sonntag in die Herzkammer
des Thiiringer Porzellans begeisterten Wagner und Apel in Lippels-
dorf, das Porzellanatelier Kati Zorn, die Gldserne Manufaktur der
Aeltesten Volkstddter Porzellanmanufaktur (im Bild) und die Sonder-
ausstellung auf der Heidecksburg Typisch. Hofisch. Gottlich. Kost-
lich. Thiiringer Porzellane der ahlers collection die Teilnehmer.

(Foto: M. Modes)
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Zahl der Verkehrsunfélle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wieder riicklaufig
Polizeihauptkommissar Ronald Engelhard stellt die Unfallstatistik vor — 131 weniger Unfélle als im Vorjahr

Saalfeld. Nachdem die Zahl der
Verkehrsunfille im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt seit 2017 — da-
mals mit 2851 Unfallen im Jahr —
bis zum Jahr 2021 kontinuierlich
zuriickgegangen war, hatte es im
Jahr 2022 nach dem Ende der
Einschrinkungen durch Corona
wieder einen Anstieg gegeben auf
insgesamt 2254 Unfille. ,Deshalb
ist es umso erfreulicher, dass die
Gesamtzahl in diesem Jahr wie-
der zuriickgegangen ist“, stellte
Polizeihauptkommissar ~ Ronald
Engelhard von der Landespo-
lizeiinspektion Saalfeld bei der
Vorstellung der Jahresunfallsta-
tistik in der Unfallkommission des
Landkreises erfreut fest.

Mit 2123 gezahlten Unfillen ist
man nah dran an der bislang
niedrigsten Unfallzahl im Jahr
2021 mit damals insgesamt 2084
Unfallen. Die Gesamtzahl ging im
Jahr 2023 um 131 Unfille und da-
mit 5,8 Prozent gegeniiber 2022
zuriick. Die Zahl der Unfille mit
Personenschdden sank minimal
um einen auf 294.

Hingegen weist die Statistik bei
Unfillen mit Schwerverletzten
und Getoteten nach oben. ,2023

hatte es einige schwere Unfille
gegeben mit insgesamt sechs ge-
toteten Personen, 104 schwerver-
letzten und 286 leicht verletzten
Personen. Nachdem die Unfille
mit zwei getoteten Personen im
Jahr 2022 einen Tiefstand in den
letzten zehn Jahren bedeuteten,

Die Teilnehmer der Unfallkommisson an der Auswertung der Unfallstatistik 2023.

stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf
sechs Unfille. ,Allerdings hat sich
keiner dieser Unfille an einer un-
serer Unfallhdufungsstellen ereig-
net*, so Engelhard.

Als Hauptunfallursachen wurde
nichtangepasste und iberhoh-
te Geschwindigkeit 64 mal fest-

gestellt, fast ebenso haufig ist
Alkohol als Unfallursache 62 mal.
Einschligige Abbiege- und Wen-
defehler wurden 54 mal und ge-
nommene Vorfahrt 48 mal erfasst.
Erfasst wurden 24 , Baumunfille,
also Kollisionen mit Baumen, und
410 Wildunfille.

(Foto: M. Modes)

Optimistischer Blick auf die Auswertung der Unfalltypenkarte

Liste fiir 2023 weist noch sieben Unfallschwerpunkte auf und lasst auf eine weitere Absenkung hoffen

Saalfeld. Insgesamt sieben Unfall-
schwerpunkte — zwei weniger als
im Vorjahr — weist die Auswertung
der Jahresstatistik 2023 der Unfall-
typenkarte auf.

Zwei dieser Unfallstellen konnten
im kommenden Jahr herausfallen,
wenn sich der jeweilige Trend be-
statigt — denn nach der Umsetzung
der von der Unfallkommission
beschlossenen Mafinahmen kam

es dort zu keinen neuen Unfillen.
,Es wird zwar immer Situationen
geben, wo es keine verkehrstech-
nischen Mafnahmen gibt und
wo die Verkehrsbehorde keine
Moglichkeiten hat, einzuwirken®,
zog Riidiger Kurrat, Leiter des
Straflenverkehrsamtes des Land-
kreises, ein Fazit zur diesjahrigen
Auswertung der Unfallstatistik
im Bereich der Polizeiinspektion

Polizeihauptkommissar Ronald Engelhard, Polizeihauptmeister Jens
Bednorz, Leiter des Stralenverkehrsamtes des Landkreises Riidiger
Kurrat, Sachbearbeiterin Kornelia Boll bei der Auswertunyg.

(Foto: M. Modes)

Saalfeld-Rudolstadt. ,Die positive
Entwicklung bei den Unfallschwer-
punkten zeigt aber, dass wir mit
unseren Mafdnahmen Erfolg ha-
ben.“ Er hatte alle Beteiligten der
Unfallkommission im Landkreis
eingeladen, um sich die Auswer-
tung der Landespolizeiinspektion
Saalfeld fur das abgelaufene Jahr
2023 vorstellen zu lassen.
Erstmals hat in diesem Jahr Po-
lizeihauptmeister Jens Bednorz
die Statistik zusammengestellt,
tiber die Polizeihauptkommissar
Ronald Engelhard referierte. Vier
Unfallhdufungsstellen sind im ver-
gangenen Jahr aus der Statistik
herausgefallen: Das betrifft in Bad
Blankenburg die Unfallstelle an
der Rudolstadter Straf3e. Die Stre-
cke auf der B 281 zwischen Saal-
feld und Arnsgereuth ist wieder
unauffallig. Dasselbe gilt fiir die
Kurve auf der B88 zwischen Watz-
dorf und Leutnitz, die nun mit ei-
ner Geschwindigkeitsbegrenzung
auf 70 ausgewiesen ist. Aus der
3-Jahres-Karte mit Personenschi-
den herausgefallen ist auch die An-
kerwerkskreuzung in Rudolstadt.
In Rudolstadt ist die Anton-Som-

mer-Strafle im Einmiindungsbe-
reich der Freiligrathstrafle neu
hinzugekommen. In der 3-Jah-
res-Karte gibt der Blick auf die
B 88 zwischen Etzelbach und Uhl-
stidt Grund zum Optimismus:
Eine Anordnung auf 70 Stunden-
kilometer bei Nasse bereits 2022
und eine Fahrbahnerneuerung im
Oktober 2023 zeigen offensichtlich
Wirkung — nach der Baumafdnah-
me gab es dort keine weiteren Un-
falle. Ahnlich sieht die Situation
auf der L 1113 zwischen Allendorf
und Schwarzburg aus, nach der
Umsetzung einer verkehrsrecht-
lichen Maf3nahme mit einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 70
und Warnschildern in der Kurve
im Mai 2023 ereigneten sich hier
keine weiteren Unfille. ,Das war
eine sehr gute Mafdnahme. Wir
konnen also damit rechnen, dass
diese beiden Stellen im nichsten
oder tberndchsten Jahr aus der
Statistik fallen®, so Ronald Engel-
hard.

Schliellich umfasst die Statistik
in der 3-Jahres-Karte noch drei
Unfallschwerpunkte auf dem Ge-
biet der Stadt Saalfeld.



Amtliche Bekanntmachungen

Kreistagswahl 2024

Der Wabhlleiter zur Wahl der Kreistagsmitglieder
fiir den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am 26. Mai 2024

Offentliche Bekanntmachung der
zugelassenen Wahlvorschlage

Der Wahlausschuss des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat in seiner Sitzung
am 23. April 2024 folgende Wahlvorschldge fir die Wahl der Kreistagsmitglie-
der im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt als gliltig zugelassen, die hiermit bekannt
gegeben werden.

Wabhlvorschlag 1 — DIE LINKE
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Wabhlvorschlag 3 -
Christliche Demokratische Union Deutschlands (CDU)
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Wahlvorschlag 5 — BUNDNIS 90/Die Griinen
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Wabhlvorschlag 7 —
Biirger fiir den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (BfL)
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Wabhlvorschlag 8 — Alternative fiir den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
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Landkreis Saalfeld Rudolstadt

Saalfeld/Saale, 25. April 2024

Kreiswahlleiter Kreistagswahl

Landtagswahl 2024

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters der Wahlkreise
28 Saalfeld-Rudolstadt I und 29 Saalfeld-Rudolstadt II
fiir die Wahl zum 8. Thiiringer Landtag

am 1. September 2024

I. Wahlkreisvorschlage
1. Wahlvorschlagsrecht

Wahlkreisvorschlage konnen von Parteien und von Wahlberechtigten einge-
reicht werden.

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letz-
ter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschldge ununterbrochen vertreten
waren, konnen als solche nur einen Wahlkreisvorschlag einreichen, wenn sie
spatestens am 3. Juni 2024 bis 18.00 Uhr dem Landeswabhlleiter ihre
Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Landes-
wahlausschuss die Parteieigenschaft festgestellt hat.

Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die Partei
sich an der Wahl beteiligen wird, enthalten und von mindestens drei Mitglie-
dern des Landesvorstandes sowie dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter
oder, wenn ein Landesverband nicht besteht, von den Vorstanden des nachst-
niedrigeren Gebietsverbandes, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, personlich
und handschriftlich unterzeichnet sein.

Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein
Nachweis Uber die satzungsgemaBe Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufligen.

2. Einreichen von Wahlkreisvorschlagen

Eine Partei kann gemaB § 20 Absatz 5 ThirLWG in jedem Wahlkreis nur einen
Wahlkreisvorschlag einreichen.

Wahlkreisvorschlage sind méglichst friihzeitig, spatestens jedoch am
27. Juni 2024 bis 18.00 Uhr schriftlich beim Kreiswahlleiter im Land-
ratsamt Saalfeld-Rudolstadt, SchloBstraBe 24 in 07318 Saalfeld,
einzureichen. Der Wahlkreisvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers
enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem
Wahlkreisvorschlag genannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen
werden, wer seine Zustimmung hierzu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung
ist unwiderruflich.

Als Bewerber einer Partei kann in einem Wahlkreisvorschlag nur benannt wer-
den, wer in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers
oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu ge-
wahlt worden ist.

Die Wahlen fiir die Vertreterversammlungen diirfen frihestens am 27. Februar
2023 stattgefunden haben. Die Wahlen der Bewerber sind ebenfalls seit dem
27. Februar 2023 méglich. Die Bewerber und die Vertreter miissen in geheimer
Abstimmung mit Stimmzetteln gewahlt werden.

Wahlkreisvorschlage von Parteien miissen von mindestens drei Mitgliedern des
Vorstandes des Landesverbandes der Partei sowie dem Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter personlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine
Partei im Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisa-
tion, so ist der Wahlkreisvorschlag von den Vorstanden der ndchstniedrigeren
Gebietsverbande, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, zu unterzeichnen.

Wahlkreisvorschlage von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschlage unun-
terbrochen vertreten waren, miissen auBerdem von mindestens 250 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persénlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages muss zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahl-
kreisvorschlags nachzuweisen.



Andere Wahlkreisvorschldge miissen gemaB § 22 Absatz 3 ThirLWG ebenfalls
von mindestens 250 Wahlberechtigten des Wahlkreises personlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei die ersten drei Unterzeichner des Wahlvor-
schlags ihre Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten haben
(§ 32 Absatz 3 ThirLWO).

Wahlkreisvorschlage von Parteien missen den Namen der einreichenden Partei
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Wahlkreis-
vorschlége ein Kennwort enthalten.

In jedem Wahlkreisvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertre-
tende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die
als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.

Muss ein Wahlkreisvorschlag von mindestens 250 Wahlberechtigten (§ 13
ThirlWG) unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblattern, die vom
Kreiswahlleiter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu erbringen. Bei
der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift des vorzuschla-
genden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Tragers des Wahlvorschlags
sind auBerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, bei anderen Wahlkreisvorschlédgen deren Kennwort an-
zugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglie-
der- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 23
ThirLWG zu bestatigen.

Die Wahlberechtigten (§ 13 ThiirLWG), die einen Wahlkreisvorschlag unterstit-
zen, missen die Erklarung auf dem Formblatt personlich und handschriftlich
unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Tag der
Geburt und Anschrift des Unterzeichners anzugeben.

Fir jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Beschei-
nigung des Wahlrechts von der Gemeindebehdrde, bei der der Unterzeichner
im Wahlerverzeichnis eingetragen ist, beizufiigen. Gesonderte Wahlrechts-
bescheinigungen sind vom Trager des Wahlvorschlags bei Einreichung des
Wahlkreisvorschlags mit den Unterstitzungsunterschriften zu verbinden. Die
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner miissen bei Einreichung
des Wahlkreisvorschlags vorliegen; sie kdnnen nach Ende der Einreichungsfrist
nicht nachgereicht werden.

3. Anlagen zum Wahlkreisvorschlag
Dem Wahlkreisvorschlag (Anlage 9 der ThirLWO) sind beizufiigen:

a) die Erklérung des vorgeschlagenen Bewerbers, dass er seiner Aufstellung
zustimmt und flir keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benen-
nung als Bewerber gegeben hat (Anlage 12 der ThirLWO),

b) die Bescheinigung der zustandigen Gemeindebehdrde, dass der vorgeschla-
gene Bewerber wahlbar ist (Anlage 13 der ThirLWO),

) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 250 Unterstlitzungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Anlage
11 der ThirLlWO),

d) bei Wahlkreisvorschldgen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift
iiber die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in
der der Bewerber aufgestellt worden ist (Anlage 14 der ThirLWO), im Falle
eines Einspruchs nach § 23 Abs. 4 ThirLWG auch eine Ausfertigung der
Niederschrift (ber die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 23 Abs.
6 ThirlWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt (Anlage 15 der
ThirlWO).

Die Vordrucke flir den Wahlkreisvorschlag und die Anlagen werden auf Anfor-
derung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

Il. Gesetzliche Grundlage

Gesetzliche Grundlage fiir die Durchfiihrung der Landtagswahl ist das Thiirin-
ger Wahlgesetz fir den Landtag (ThirLWG) in der Fassung vom 30. Juli 2012
(GVBI. S. 309), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 09. Februar 2023 (GVBI. S.
27).

Des Weiteren findet die Thiiringer Landeswahlordnung (ThiirlWO) vom 12.

Landkreis Saalfeld Rudolstadt

3.Mai_08/24

Juli 1994 (GVBI. S. 817), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 07.Juli 2021
(GVBL. S. 317), Anwendung.

Il. Einteilung der Wahlkreise fiir die Landtagswahl 2024
in Thiiringen

WK-
Nr.

28 | Saalfeld-Rudolstadt |

Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises

Allendorf, Bad Blankenburg, Bechs-
tedt, Cursdorf, Deesbach, Doschnitz,
Katzhiitte, Kénigsee, Meura, Rohrbach,
Rudolstadt, Schwarzatal, Schwarzburg,
Sitzendorf, UnterweiBbach

29 | Saalfeld-Rudolstadt Il | Altenbeuthen, Drognitz, Gréfenthal,
Hohenwarte, Kaulsdorf, Lehesten,
Leutenberg, Probstzella, Saalfeld/Saale,

Unterwellenborn

IV. Anschrift des Kreiswahlleiters:

Der Kreiswahlleiter
SchloBstraBe 24
07318 Saalfeld/Saale
Tel.:03671/8 23-204
Fax: 036 71/8 23-1 17

Saalfeld/Saale, 16.04.2024

Der Kreiswahlleiter

Landtagswahl 2024

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin der Wahlkreise
30 Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt Il und

31 Weimar I/Weimarer Land I

fiir die Wahl zum 8. Thiiringer Landtag

am 1. September 2024

I. Wahlkreisvorschlage
1. Wahlvorschlagsrecht

Wahlkreisvorschldge konnen von Parteien und von Wahlberechtigten einge-
reicht werden.

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letz-
ter Wah! nicht auf Grund eigener Wahlvorschldge ununterbrochen vertreten
waren, kdnnen als solche einen Wahlkreisvorschlag nur einreichen, wenn sie
spatestens am 3. Juni 2024 bis 18:00 Uhr dem Landeswahlleiter ihre Beteili-
gung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Landeswahlausschuss
die Parteieigenschaft festgestellt hat.

Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die Partei
sich an der Wahl beteiligen wird, enthalten und von mindestens drei Mitglie-
dern des Landesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden, der Vorsitzenden, dem
Stellvertreter oder der Stellvertreterin oder, wenn ein Landesverband nicht be-
steht, von den Vorstanden des nachstniedrigeren Gebietsverbandes, in deren
Bereich der Wahlkreis liegt, personlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein
Nachweis Uber die satzungsgemaBe Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufligen.

2. Einreichen von Wahlkreisvorschldagen

Eine Partei kann gemaB § 20 Absatz 5 ThirlWG in jedem Wahlkreis nur einen
Wahlkreisvorschlag einreichen.
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Wahlkreisvorschlage sind moglichst friihzeitig, spatestens jedoch am 27. Juni
2024 bis 18:00 Uhr schriftlich bei der Kreiswahlleiterin einzureichen. Der Wahl-
kreisvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers oder einer Bewerberin
enthalten. Jeder Bewerber oder jede Bewerberin kann nur in einem Wahlkreis
und hier nur in einem Wahlkreisvorschlag genannt werden. Als Bewerber oder
Bewerberin kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung hierzu
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

Als Bewerber oder Bewerberin einer Partei kann in einem Wahlkreisvorschlag
nur benannt werden, wer in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahl-
kreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung hierzu gewahlt worden ist.

Die Wahlen fiir die Vertreterversammlungen diirfen frilhestens am 27. Februar
2023 stattgefunden haben. Die Wahlen der Bewerber sind ebenfalls seit dem
27. Februar 2023 mdglich. Die Bewerber oder Bewerberinnen und die Vertreter
und Vertreterinnen missen in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln gewahlt
werden.

Wahlkreisvorschldge von Parteien missen von mindestens drei Mitgliedern des
Vorstandes des Landesverbandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden, der
Vorsitzenden, dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin, persénlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband
oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist der Wahlkreisvorschlag von
den Vorstanden der nachstniedrigeren Gebietsverbande, in deren Bereich der
Wahlkreis liegt, zu unterzeichnen.

Wahlkreisvorschlage von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschldge unun-
terbrochen vertreten waren, missen auBerdem von mindestens 250 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises personlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Wahlberechtigung der Unterzeichnenden eines Wahlvorschlages muss zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahl-
kreisvorschlags nachzuweisen.

Andere Wahlkreisvorschldge miissen geméB § 22 Absatz 3 ThirlWG ebenfalls
von mindestens 250 Wahlberechtigten des Wahlkreises personlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein, wobei drei Unterzeichnende des Wahlvorschlags
ihre Unterschriften auf dem Wahlkreisvorschlag selbst zu leisten haben (§ 32
Absatz 3 ThirLW0).

Wahlkreisvorschlége von Parteien missen den Namen der einreichenden Partei
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Wahlkreis-
vorschlége ein Kennwort enthalten.

In jedem Wahlkreisvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertre-
tende Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die
als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.

Muss ein Wahlkreisvorschlag von mindestens 250 Wahlberechtigten (nach §
13 ThUrLWG) unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften, sofern sie nicht
auf dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf amtlichen Formblattern, die
von der Kreiswahlleiterin auf Anforderung kostenfrei geliefert werden, zu er-
bringen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift des
vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Tragers des
Wahlvorschlags sind auBerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Wahlkreisvorschldgen
deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewer-
bers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 23 ThiirlWG zu bestétigen.

Die Wahlberechtigten (nach § 13 ThirLlWG), die einen Wahlkreisvorschlag
unterstlitzen, missen die Erklarung auf dem Formblatt personlich und hand-
schriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift der Unterzeichnenden anzugeben.

Fiir die Unterzeichnenden ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheini-
gung des Wahlrechts von der Gemeindebehdérde, bei der die Unterzeichnenden
im Wahlerverzeichnis eingetragen sind, beizufiigen. Gesonderte Wahlrechts-
bescheinigungen sind vom Tréger des Wahlvorschlags bei Einreichung des

Landkreis Saalfeld Rudolstadt

Wahlkreisvorschlags mit den Unterstitzungsunterschriften zu verbinden. Die
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichnenden miissen bei Einrei-
chung des Wahlkreisvorschlags vorliegen; sie kénnen nach Ende der Einrei-
chungsfrist nicht nachgereicht werden.

3. Anlagen zum Wabhlkreisvorschlag
Dem Wahlkreisvorschlag (Anlage 9 der ThirLWO) sind beizufiigen:

a) die Erkldrung des vorgeschlagenen Bewerbers oder der vorgeschlagenen
Bewerberin, dass er oder sie seiner oder ihrer Aufstellung zustimmt und ftir
keinen anderen Wahlkreis seine oder ihre Zustimmung zur Benennung als
Bewerber oder Bewerberin gegeben hat, sowie Mitglied keiner anderen als
der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist (Anlage 12 der ThirLWO),

b) die Bescheinigung der zustandigen Gemeindebehdrde, dass der vorgeschla-
gene Bewerber oder die vorgeschlagene Bewerberin wahlbar ist (Anlage 13
der Thirtwo),

) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens 250 Unterstiitzungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Anlage
11 der ThirLlWO),

d) bei Wahlkreisvorschlédgen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift
iiber die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in
der der Bewerber oder die Bewerberin aufgestellt worden ist (Anlage
14 der ThirlWQ ), im Falle eines Einspruchs nach § 23 Abs. 4 ThirlWG
auch eine Ausfertigung der Niederschrift tiber die wiederholte Abstimmung,
mit der nach § 23 Abs. 6 ThirLWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides
statt (Anlage 15 der ThirLWO).

Die amtlichen Vordrucke fir den Wahlkreisvorschlag und die Anlagen werden
auf Anforderung von der Kreiswahlleiterin kostenfrei geliefert.

Il. Gesetzliche Grundlage

Gesetzliche Grundlage fir die Durchfiihrung der Landtagswahl ist das Thiirin-
ger Wahlgesetz fir den Landtag vom 9. November 1993 (GVBI. S. 657), neu-
gefasst durch Neubekanntmachung vom 30. Juli 2012 (GVBI. S. 309), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 9. Februar 2023 (GVBI. S. 27).

Des Weiteren findet die Thiringer Landeswahlordnung (ThirlWO) vom 12.
Juli 1994 (GVBI. S. 817), zuletzt geandert durch Verordnung vom 7. Juli 2021
(GVBL. S. 317) Anwendung.

Bei Anderungen der Rechtsgrundlagen nach dieser Bekanntmachung werden
die entsprechend gednderten Gesetzesgrundlagen obligat.

Il1l. Einteilung der Wahlkreise fiir die Landtagswahl 2024
in Thiiringen (§ 2 Abs. 1 ThiirLWG i. V. m. der Anlage
zum Gesetz)

WK
Nr.

30 | Weimarer Land I/
Saalfeld-Rudolstadt Ill

Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises

vom Landkreis Weimarer Land die Gemeinden

Am Ettersberg, Bad Berka, Ballstedt,
Blankenhain, Buchfart, Dobritschen, Et-
tersburg, Frankendorf, Grammetal, GroB-
schwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg,
Hohenfelden, Kapellendorf, Kiliansroda,
Kleinschwabhausen, Klettbach, Kranichfeld,
Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellin-
gen, Nauendorf, Neumark, Oettern, Ritters-
dorf, Tonndorf, Umpferstedt, Vollersroda,
Wiegendorf

vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die
Gemeinde

Uhlstadt-Kirchhasel




Landkreis Saalfeld Rudolstadt

WKNr. | Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises
31 Weimar I/ von der kreisfreien Stadt Weimar dlie
Weimarer Land |l Ortsteile

Schondorf, StBenborn, Tiefurt/Dirren-
bacher Hiitte

vom Landkreis Weimarer Land die
Gemeinden

Apolda, Bad Sulza, Eberstedt, GroBhe-
ringen, limtal-WeinstraBe, Niedertrebra,

Obertrebra, Schmiedehausen

IV. Anschrift der Kreiswahlleiterin

Die Kreiswahlleiterin
Frau Daniela Wolf
BahnhofstraBe 28
99510 Apolda

Tel.-Nr.: 03644/540 170
Telefax: 03644/540 850

Apolda, d. 17.04.2024

gez. Wolf
Die Kreiswahlleiterin

Beschliisse

des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt
Wahlperiode 2019-2024

31. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14.04.2024

Beschluss JHA-107-31/24

Genehmigung der Niederschrift der 29. Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 22.01.2024
GemaB § 26 Abs. 5 der Geschéftsordnung fiir den Kreistag des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt in der Fassung vom 23.05.2023, wird die 6ffentliche Nie-
derschrift dber die 30. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt vom 22.01.2024 durch Beschluss genehmigt

Beschluss JHA-108-31/24

Genehmigung der Niederschrift der 30. Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 19.02.2024
GemaB § 26 Abs. 5 der Geschéaftsordnung fiir den Kreistag des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt in der Fassung vom 23.05.2023, wird die 6ffentliche Nie-
derschrift dber die 30. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt vom 19.02.2024 durch Beschluss genehmigt

30. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 19.02.2024

Beschluss JHA-104-30/24

MaBnahmeplanung der Jugendhilfe 2024, Jugendforderung

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beschlieBt die
vorliegende MaBnahmeplanung der Jugendhilfe2024, Jugendforderung des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Die beschlossenen Anlagen der Beschliisse kénnen im Internet auf der Seite www.
kreis-sif.de, Rubrik Kreistag, Sitzung des jeweiligen Gremiums oder nach Rickspra-
che im Biro des Kreistages eingesehen werden.

3.Mai_08/24

Jugendhilfeausschuss

Aufforderung zur Abgabe von Wahlvorschldgen durch
anerkannte freie Trager der Jugendhilfe mit 6rtlichem
Wirkungskreis auf dem Gebiet des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt

Am 26. Mai 2024 finden in Thiiringen die Kommunalwahlen statt. Im Ergebnis
dieser Wahlen muss der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Saalfeld-Ru-
dolstadt neu besetzt werden. Der Kreistag wahlt dazu 15 stimmberechtigte
Mitglieder und deren Stellvertreter. GemaB § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI i. V. m.
§ 4 Abs. 3 ThUrKJHAG haben die anerkannten freien Trager der Jugendhilfe
mit Ortlichem Wirkungskreis auf dem Gebiet des Landkreises Saalfeld-Rudol-
stadt die Mdglichkeit, zwei Fiinftel der stimmberechtigten Mitglieder zur Wahl
dem Kreistag vorzuschlagen. Legen die freien Trager einen abgestimmten Vor-
schlag vor, so ist der Kreistag an diesen Vorschlag gebunden. Die Kreisver-
waltung bietet den anerkannten freien Trdgern an, sich zur Vorschlagsfindung
am 03.06.2024, 16:00 Uhr im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, SchloBstraBe
24, GroBer Sitzungssaal, in 07318 Saalfeld zu treffen, um eigenverantwortlich
Vorschldge abgeben zu kénnen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Vor-
schlagsverfahren wird auf die rechtlichen Bestimmungen verwiesen. Riickfra-
gen kénnen an das Jugendamt, maglichst per Email (jugendamt@kereis-slf.de)
gerichtet werden.

Amtsgericht Rudolstadt
Aufgebot

Az.: 5113/23
In dem Verfahren

1) Karl Otto Stauch, geboren am 29.04.1915
- Verschollener -

2) Rainer Stauch, Dérnfeld Nr. 65, 07426 Konigsee
- Antragsteller -

wegen Todeserklarungsverfahren

hat das Amtsgericht Rudolstadt am 16.04.2024 beschlossen:

1. Der Verschollene wird aufgefordert, sich bis zum 30.06.2024 vor dem Amts-
gericht Rudolstadt zu melden. Anderenfalls kann er fir tot erklart werden.

2. Alle die Auskunft Uber den Verschollenen geben kdnnen, werden aufge-
fordert, bis zu dem oben bestimmten Zeitpunkt dem Gericht Anzeige zu
machen.

gez.

Hein
Rechtspflegerin
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Amtsblatt
.= | Offentliche Ausschreibung nach VOB/A

Wir suchen Sie! Landkreis S8,

Saalfeld-Rudolstadt ™ Vergabe Nr. 13/2024-HB: Sportboden

Staatliches Berufsbildungszentrum
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt,
TrommsdorffstraBe 1-3, 07407 Rudolstadt
SBZ RU Erneuerung Sportboden

EEEENEN
Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt ist ein moderner Dienstleister fur rund 102.000 Leistung: Los01 — Erneuerung Sportboden
Birgerinnen und Blirger im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Wir arbeiten mit hohem Ausfithrungszeitraum: Beginn der Ausfiihrung: 24.06.2024
Engagement, konstruktiv und partnerschaftlich mit Biirgerinnen und Biirgern, Kom- Fertigstellung der Leistung: 26.07.2024
munen, Wirtschaft, Verbanden und anderen Behorden zusammen. Mit mehr als 700 Elektronischer Versand ab: 29.04 20'24 T
Bediensteten stellt das Landratsamt einen der groBten Arbeitgeber der Region dar. ; . : Dol .
Eingebettet in einer herrlichen Landschaft von Museen, Schigssern, Stauseen und dem Abgabetermin beim Auftraggeber:  16.05.2024, 14:00 Uhr
Thiiringer Wald bietet das Landratsamt einen sicheren Arbeitsplatz und beste Voraus- Er6ffnungstermin beim Auftraggeber: 16.05.2024, 14:30 Uhr
setzungen flr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die vielféltigen Berufsfelder Bindefrist gemaB VOB/A § 10: 14.06.2024

unserer Kommunalverwaltung spiegeln sich in unserer Personalzusammensetzung
wider und bieten jedem Bediensteten vielschichtige Einsatzmdglichkeiten.

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft der Region im Landrats-
amt aktiv mit!

Sachgebietsleiter/in (m/w/d) und Kinderarzt/
Kinderarztin (m/w/d) Kennziffer: 2022_030

Komplett: www.service.bund.de und www.kreis-slf.de > Aus-
schreibungen und Vergabe

Offentliche Bekanntmachung

Kinderarzt/Kinderarztin (m/w/d) Kennziffer: 2022_029 Am Montag, 6. Mai 2024, findet um 18:00 Uhr die 7. Sitzung des Zweck-

. . . . verbandes Erholungszentrum Auebad mit nicht 6ffentlichen und 6ffentli-
Ingenieur/in (m/w/d) bzw. Techniker/in (m/w/d) chen Tagesordnungspunkten statt.

Kennziffer: 2024_036 Ort: Landhotel ,Zum Auerhahn”

. . OrtsstraBe 10, 07429 Rohrbach

Sachbearbeiter/in (m/w/d) Bodenschutz/Altlasten
Kennziffer: 2024_035 Beginn nicht éffentlicher Teil: 18:00 Uhr

Beginn &ffentlicher Teil: 18:30 Uhr

Lebensmittelkontrolleur/in (m/w/d)

Tagesordnung
Kennziffer: 2024_043

Offentlicher Teil
Sachbearbeiter/in (m/w/d) Hygiene
/ (m/w/d) v K iffer: 2024 045 7. Bestétigung der Tagesordnung &ffentlicher Teil
SURASE - 8. Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigung der Niederschrift -6ffent-
licher Teil- der Sitzung der Verbandsversammlung vom 26.10.2022

Sachbearbeiter/in (m/w/d) fiir Leistungen 9. Zweckvereinbarung zur Ubertragung von Verwaltungsaufgaben zwi-
nach dem ASV|b|.G Kennziffer: 2024 047 schen dem Zweckverband ,Auebad” und der Verwaltungsgemeinschaft
: = ,Schwarzatal”

. . 10.Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushalts-
Sachbearbeiter/in (m/w/d) Steuerverwaltung planes des Zweckverbandes Erholungszentrum Auebad fiir das Haushalts-

Bewerbungsfrist: 13. Mai 2024 Kennziffer: 2024_025 jahr 2024

11.Beratung und Beschlussfassung zum Finanzplan und Investitionsprogramm
fir das Haushaltsjahr 2023-2027

12.Informationen Jahresrechnung 2023

Sachbearbeiter/in (m/w/d) im gehobenen

nichttechnischen Verwaltungsdienst 13.Diskussion-Bau eines Zaunes um den Klarteich
Bewerbungsfrist: 15. Mai 2024 (TR P REC) |4 Informationen der Verbandsvorsitzenden

15.Anfragen der Biirger und Gaste
Hausmeister/in (m/w/d) am Staatlichen Der Sitzungstermin wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Gymnasium Konigsee
: . . gez. C. Schachtzabel
Bewerbungsfrist: 16. Mai 2024 Kennziffer: 2024_031 Verbandsvorsitzende

Unterstiitzungsleistungen auf freiberuflicher Basis:
Arzt/Arztin (m/w/d) auf Honorarbasis

Die vollstandigen Stellenausschreibungen finden Sie unter:
www.kreis-slf.de > Land > Stell hreibungen

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
SchloRstraRe 24 | 07318 Saalfeld | Mail: bewerbung@kreis-sif.de — Ende des amtlichen Teils —
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Amtliche
Bekanntmachungen

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Biirgermeisters am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschlége fiir die Wahl des Biirgermeisters in der Stadt
Saalfeld/Saale als giiltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU

(Titel) Name, Vorname | Wohnort

Erklarung

Die Erkldrung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefiihrt. Der Wahler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl
der Stadtratsmitglieder am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschlage fur die Wahl der Stadtratsmitglieder in der Stadt
Saalfeld/Saale als giiltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
DIE LINKE — DIE LINKE

Lfd. Nr.

Wohnort

(Titel) Name, Vorname

Listennummer 2
Alternative fiir Deutschland — AfD

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname
1

Wohnort

Ol N|oo|u|Bd|lw| N

— | O

12
13
14
15

16

Listennummer 3
Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU

Lfd. Nr.
1

(Titel) Name, Vorname Wohnort

O (N[O |U B~ |Ww|N

o




Listennummer 6
Freie Demokratische Partei — FDP

. (Titel) Name, Vorname
Listennummer 4

Sozialdemokratische Partei Deutschlands — SPD

. | (Titel) Name, Vorname M

Listennummer 7
Biirger fiir Saalfeld — BfS

(Titel) Name, Vorname Wohnort

Listennummer 5 ) )
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN — GRUNE




14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Listennummer 8
Biirger fiir Thiiringen e. V.

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname Wohnort

3.Mai_08/24

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Beulwitz
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Beulwitz als giiltig zugelas-
sen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1 Kennwort: Korn

1

~N[oflu b |lw|N

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Arnsgereuth
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. Ap-
ril 2024 folgende Wahlvorschlage fiir die Wahl des Ortsteilblirgermeisters im
Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Arnsgereuth als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1 Kennwort: Danz

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklarung

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt flir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefihrt. Der Wahler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

(Titel) Name, Vorname Wohnort

Erklarung

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt flir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefihrt. Der Wahler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Reichmannsdorf
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschlage fiir die Wahl des Ortsteilblrgermeisters im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Reichmannsdorf als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1 Kennwort: Jahn

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklarung

Die Erkldrung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefihrt. Der Wéhler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
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Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Saalfelder Hohe
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschlage flir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Saalfelder Hohe als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1 Kennwort: Kithn

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklérung

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt flir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefihrt. Der Wahler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Schmiedefeld
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. Ap-
ril 2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Ortsteilblrgermeisters im
Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Schmiedefeld als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1
Kennwort: Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklarung

Wabhlvorschlag 2
Kennwort: Alternative fiir Schmiedefeld — AfS

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklérung

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters im Ortsteil Wittgendorf
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. Ap-
ril 2024 folgende Wahlvorschlége fiir die Wahl des Ortsteilblrgermeisters im
Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Wittgendorf als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1 Kennwort: Biehl

(Titel) Name, Vorname Wohnort Erklarun

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Be-
werber/Bewerberinnen durchgefiihrt. Der Wahler hat eine Stimme. Es ist ein
giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel
vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann seine/ihre Stimme vergeben,
indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wahlbare Person mit Nachnamen, Vor-
namen und Beruf eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Arnsgereuth
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschlage fir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Amsgereuth als glltig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
Wahlgemeinschaft Arnsgereuth - WGA

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname
1

Wohnort
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Die Wah! wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerber/
Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhdufung auf einen Bewerber/
eine Bewerberin durchgefiihrt. Der Wahler/Die Wahlerin hat so viele Stimmen,
wie Ortsteilratsmitglieder zu wahlen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist ein glltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/Bewer-
berinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben, indem er/sie
diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeichnender
Weise handschriftlich eintrdgt. Der Wahler/Die Wahlerin kann den Wahlvor-
schlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Beulwitz
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Beulwitz als giiltig zugelas-
sen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
Biirger fiir Beulwitz — BfB

Wohnort

(Titel) Name, Vorname

Lfd. Nr.

|~ |lw N

Die Wah! wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerber/
Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhdufung auf einen Bewerber/
eine Bewerberin durchgefiihrt. Der Wéhler/Die Wahlerin hat so viele Stimmen,
wie Ortsteilratsmitglieder zu wahlen sind, das sind 6 Stimmen.

Es ist ein gliltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/Bewer-
berinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben, indem er/sie
diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeichnender
Weise handschriftlich eintrdgt. Der Wahler/Die Wahlerin kann den Wahlvor-
schlag auch unverdndert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale
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Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Reichmannsdorf
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 keine Wahlvorschldge fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil
der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Reichmannsdorf als giiltig zu-
gelassen.

Die Wah! wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerber/
Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhaufung auf einen Bewerber/
eine Bewerberin durchgefiihrt. Der Wahler/Die Wahlerin hat so viele Stimmen,
wie Ortsteilratsmitglieder zu wahlen sind, das sind 6 Stimmen.

Es ist kein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden. Der Wahler/Die Wahlerin
vergibt seine/ihre Stimmen dadurch, dass er/sie auf dem amtlichen Stimmzettel
wahlbare Personen mit Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeu-
tig bezeichnender Weise handschriftlich eintragt.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Saalfelder Hohe
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Saalfelder Hohe als giltig
zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU

(Titel) Name, Vorname Wohnort

Lfd. Nr.

U B W N

Listennummer 2
Freie Wahler Saalfelder Hohe — FW SH

(Titel) Name, Vorname Wohnort

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale
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Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Schmiedefeld
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Schmiedefeld als giltig zu-
gelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands — CDU

Lfd. Nr. Wohnort

(Titel) Name, Vorname

Slw |~

Listennummer 2
Feuerwehrverein Schmiedefeld e. V. - FwV e. V.

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname Wohnort

B lw |~

Listennummer 3
Alternative fiir Schmiedefeld — AfS

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname Wohnort

Su | B |lWIN

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wahlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Wittgendorf
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Saalfeld/Saale hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Orts-
teil der Stadt Saalfeld/Saale mit Ortsteilverfassung Wittgendorf als giiltig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Listennummer 1
Freie Wahler Wittgendorf - FW

Lfd. Nr. | (Titel) Name, Vorname Wohnort

(o2 1 IO B R =N IR VU I I NS}

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Bewerber/
Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhaufung auf einen Bewerber/
eine Bewerberin durchgefiihrt. Der Wahler/Die Wahlerin hat so viele Stimmen,
wie Ortsteilratsmitglieder zu wahlen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist ein gliltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/Bewer-
berinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben, indem er/sie
diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeichnender
Weise handschriftlich eintrdgt. Der Wahler/Die Wahlerin kann den Wahlvor-
schlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Christopher Mielke
Wabhlleiter der Stadt Saalfeld/Saale

Bekanntmachung

tiber das Recht auf Einsicht in das Wahlerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen fiir die Wahl zum
Europaischen Parlament am 9. Juni 2024

1. DasWahlerverzeichnis zur Wahl zum Europdischen Parlament fiir die Wahl-
bezirke der Stadt Saalfeld/Saale wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 (20.
Tag vor der Wahl) bis 24. Mai 2024 (16. Tag vor der Wahl) wéhrend
der allgemeinen Offnungszeiten

von 09:00 bis 14:00 Uhr,
von 09:00 bis 18:00 Uhr,
von 09:00 bis 12:00 Uhr

Montag, Freitag
Dienstag, Donnerstag
Mittwoch, Samstag

in der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale, Markt 6, Erdgeschoss, Biir-
gerservice, 07318 Saalfeld/Saale fiir Wahlberechtigte zur Einsichtnah-
me bereitgehalten. Am Pfingstmontag (20. Mai 2024) ist die Verwaltung
geschlossen. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstandig-
keit der zu seiner Person im Wahlerverzeichnis eingetragenen Daten (iber-
prifen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der
Daten von anderen im Wahlerverzeichnis eingetragenen Personen (iber-
prifen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Uberpriifung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, fiir die im Melderegister ein Sperrvermerk gemaB § 51
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gefihrt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerdt méglich.

Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wahlerverzeichnis flir unrichtig oder unvollstandig halt, kann in
der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spatestens am 24. Mai
2024 (16. Tag vor der Wahl) bis 14:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung
Saalfeld/Saale, Markt 6, Erdgeschoss, Blirgerservice, 07318 Saalfeld/Saale



Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklarung zur
Niederschrift eingelegt werden.

Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spatestens zum 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenach-
richtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruch gegen das Wahlerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht austben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Wahlkreis 73 Saal-
feld-Rudolstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

Einen Wahlschein erhalt auf Antrag
5.1 ein in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wahlerverzeichnis bei Deutschen nach § 17
Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbirgern nach § 17a Abs.
2 der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 (21. Tag vor der
Wahl) oder die Einspruchsfrist gegen das Wahlerverzeichnis nach §
21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 (16. Tag
vor der Wahl) versdumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung,
bei Unionsbiirgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder
der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung ent-
standen ist,

¢) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
und die Feststellung erst nach Abschluss des Wahlerverzeichnisses
zur Kenntnis der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale gelangt ist.

Wahlscheine kénnen von in das Wahlerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten bis zum 7. Juni 2024 (2. Tag vor der Wahl), 18:00 Uhr, bei
der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale miindlich, schriftlich oder elektronisch
beantragt werden.

Im Falle nachweislich plotzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mdglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kdnnen aus
den unter 5.2 Buchstabe a bis ¢ angegebenen Griinden den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag flir einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlbe-
rechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhélt der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zuriickzusenden
ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt fur die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen
ist nur moglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmachtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
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sie der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollméchtigte Person
auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle
absenden, dass der Wahlbrief dort spatestens am Wahltage bis 18:00
Uhr eingeht.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabga-
be der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geéu-
Berten Wahlentscheidung beschrankt. Unzulssig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbrauchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verdndert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschlieBlich von Deutsche Post AG unentgeltlich
beférdert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Saalfeld/Saale, 3. Mai 2024

Stadt Saalfeld/Saale

A

Dr. Steffen Kania
Burgermeister

Beschliisse des Stadtrates
der Stadt Saalfeld/Saale vom 20. Marz 2024

Beschluss-Nr.: 025/2024

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt gemaB § 1 Absatz 1 Ziffer 3
und § 2 Buchstabe c der Satzung iiber die Ehrungen der Stadt Saalfeld/Saale
vom 20. Februar 2020 die Ehrung des Angelverein Saalfeld (Saale) e.V. mit dem
Ehrenwappen der Stadt Saalfeld/Saale

Beschluss-Nr.: 028/2024

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt gemaB § 1 Absatz 1 Nr. T und
§ 2 Buchstabe a der Satzung Gber die Ehrungen der Stadt Saalfeld/Saale vom
20. Februar 2020 die Ehrung von Herrn Friedrich Bethke mit der Ehrennadel der
Stadt Saalfeld/Saale in Silber.

Beschluss-Nr.: 029/2024

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt gemaB § 1 Absatz 1 Nr. T und
§ 2 Buchstabe a der Satzung Gber die Ehrungen der Stadt Saalfeld/Saale vom
20. Februar 2020 die Ehrung von Herrn Hartmut Martin mit der Ehrennadel der
Stadt Saalfeld/Saale in Silber.

Beschliisse
des Bau- und Wirtschaftsausschusses vom 17. April 2024

Beschluss-Nr.: B/031/2024

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt die
Vergabe der ausgeschriebenen Leistung aus Los 01 — Fahrgestell und feuer-
wehrtechnischer Aufbau — zur Lieferung eines Hilfeleistungsldschfahrzeuges
(SR-Beschluss 167/2023) an die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH.

Beschluss-Nr.: B/032/2024
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt die
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Vergabe der ausgeschriebenen Leistung aus Los 02 — feuerwehrtechnische
Beladung — zur Lieferung eines Hilfeleistungsloschfahrzeuges (SR-Beschluss
167/2023) an die Firma Brandschutztechnik Leipzig GmbH.

Beschluss-Nr.: B/028/2024

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben ,Neu-
bau Halle fir Reifenlagerung, Mittlerer Watzenbach, Fl.-Nr. 4700/137" in
Saalfeld/Saale.

Beschluss-Nr.: B/029/2024

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben ,Um-
nutzung Geschéfts- zu Wohnhaus in 2 BAs, DarrtorstraBe, FI.-Nr. 307/8" in
Saalfeld/Saale.

Beschluss-Nr.: B/030/2024

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld/Saale beschlieBt die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens zum beantragten Vorhaben ,Nach
Erhaltungssatzung: Umnutzung Geschéfts- zu Wohnhaus in 2 BAs, Darrtorstra-
Be, FI.-Nr. 307/8" in Saalfeld/Saale.

Veroffentlichung des Entwurfs
zum Bebauungsplan Nr. 62 ,, Seniorenwohngemein-
schaft Reichmannsdorf” gemaB § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale hat in 6ffentlicher Sitzung am 24.04.2024
unter der Beschlussnummer 034/2024 den Entwurf des Bebauungsplans Nr.
62 ,Seniorenwohngemeinschaft Reichmannsdorf” gebilligt und zur Veréffent-
lichung im Internet und der Beteiligung der Behorden, der Nachbargemeinden
und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
BauGB bestimmt. Das Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzungen fiir die Errichtung einer Seniorenwohngemeinschaft und
einzelner Wohngebaude.

Der Planentwurf, dessen Begriindung, der Umweltbericht, die sonstigen An-
lagen sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Infor-
mationen und Stellungnahmen werden auf der Webseite der Stadt Saalfeld/
Saale unter
¢ Saalfeld.de = Umwelt & Planung - Bauleitplanung - Beteili-
gungen
(https://www.saalfeld.de/umwelt_planung/bauleitplanung/beteiligun-
gen/)

im Zeitraum von
e Montag, dem 06.05.2024 bis einschlieBlich
e Montag, dem 10.06.2024

zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Zusatzlich zur Verdffentlichung im Internet kénnen die Unterlagen im oben ge-
nannten Zeitraum im Stadtplanungsamt im Blrger- und Behérdenhaus, Markt
6, 07318 Saalfeld/Saale im Zimmer 1.33 zu nachfolgenden Dienstzeiten ein-
gesehen werden:

Montag, Mittwoch, Freitag

Dienstag

Donnerstag

9.00 - 12.00 Uhr
9.00 — 16.00 Uhr
9.00 - 18.00 Uhr

Wahrend der Veroffentlichungsfrist kénnen von jeder Person Stellungnahmen zu
den o.g. Unterlagen in Textform an die E-Mail-Adresse stadtplanungsamt@
stadt-saalfeld.de eingereicht werden. Bei Bedarf kdnnen die Stellungnah-
men in den Amtsrdumen der Stadtverwaltung auch schriftlich oder mindlich
zur Niederschrift abgegeben, bzw. iiber den Postweg gesendet werden.

Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind
verfiighar und werden zusammen mit den Bebauungsplanunterla-
gen ausgelegt:

Themenblocke

Kurzinhalt der

Art, Herkunft der

Beurteilung der Gerduschein-
wirkungen

nach Umweltinformation Umwelt-
Schutzgiitern information
Mensch Schallschutz — Ermittlung und | Gutachterliche Stel-

lungnahme, Prognose

Tiere

eventuelles Vorkommen von
Fledermausen und Vdgeln, scha-
densbegrenzende MaBnahmen
fur Fledermduse und Vogelarten

Artenschutzfachbei-
trag

Boden, Wasser

Geologie, Baugrund, Hydrologie,
Griindung, Schadstoffbelastung

Geotechnischer Be-
richt mit Altllasten

Mensch, Tiere,
Pflanzen, Boden,
Wasser, Luft,
Klima, Landschaft,
Kulturgiter, Sach-
giiter, Wechsel-
wirkungen

Dokumentation der Umweltpri-
fung, Biotopkartierung, Eingriff-/
Ausgleichsbilanzierung

Umweltbericht

Mensch, Tiere,
Boden, Wasser,
Luft, KulturgUter

Beriicksichtigung des Schallim-
missionschutzes, Berticksich-
tigung der Eingriffe in Natur
und Landschaft, Erforderlichkeit
eines Umweltberichtes, Lage in
Wasserschutzzone, Auftreten
von Bodenfunden, Berlick-
sichtigung von Bauldrm — Ge-
rauschimmissionen, Lage im
Naturpark , Thiiringer Wald”,
Erforderlichkeit eines Schall-
gutachtens, Berlicksichtigung
Grinlandfeldblock

Stellungnahmen von
Behdrden und sonsti-
gen Tragern 6ffentli-
cher Belange

Mensch, Tiere,
Landschaft,
Boden, Wasser,
Planzen, Tiere,
Klima, Wechsel-
wirkungen

Berlicksichtigung von Baum-
pflanzungen, Auswirkung von
Lichtimmissionen, Larmbeein-
trachtigung durch Warmepum-
pen, Hinweis auf Umweltbericht,
Auswirkungen auf Schutzgiiter
Boden, Wasser, Planzen, Tiere,
Klima, Wechselwirkungen, Aus-
wirkungen auf Tiere, Hinweis
auf Offenlandbiotope, Beriick-
sichtigung der Versickerung;
Berlicksichtigung von Ver-
kehrsberuhigung, Auswirkung
auf die Wohn-/Lebensqualitat,
Larmbeeintrachtigungen, Aus-
wirkung auf Brut-/ Nistplétze

Stellungnahmen der
Offentlichkeit

Tiere, Pflanzen,
Boden, Land-
schaft

Beriicksichtigung der Brut- und
Setzzeit, Berlicksichtigung Be-
standsgehdlze, Anforderungen
Pflanzqualitat, Beriicksichtigung
des Bodens und flachensparen-
der ErschlieBung, Vermeidung
von weiterer Inanspruchnahme
von Griin- und Ackerflachen,
Realisierung von Ausgleichs-
maBnahmen

Stellungnahmen von
Umweltverbanden

Die untenstehende Skizze stellt die ungefdhre Grenze des Geltungsbereichs
des Bebauungsplans Nr. 62, Seniorenwohngemeinschaft Reichmannsdorf” dar
und dient nur der allgemeinen Information.
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Hinweise:

Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers
zweckméaBig. Eine Mitteilung des Abwdgungsergebnisses ist anderenfalls nicht
moglich. Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchfiihrung des Be-
bauungsplanverfahrens eingewilligt. Uber die eingegangenen Stellungnahmen
wird in 6ffentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschieden.

Es wird geméB § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Gber den
Bauleitplan unberticksichtigt bleiben kénnen.

Saalfeld/Saale, den 03.05.2024

Stadt Saalfeld/Saale

A

Dr. Steffen Kania

Burgermeister

Larmaktionsplan

der Stadt Saalfeld/Saale geht in Runde 4

Aktuell wird fiir die Stadt Saalfeld/Saale der Larmaktionsplan tberprift und
fortgeschrieben. Hierzu ist die Stadt gesetzlich verpflichtet. Hauptziel der Lar-
maktionsplanung ist es dabei schadliche Auswirkungen, einschlieBlich Belsti-
gungen, durch Umgebungslarm zu verhindern, ihnen vorzubeugen und sie zu
mindern.

Grundlage der Wirkungsanalysen bilden die durch den StraBenverkehr ver-
ursachten Larmbetroffenheiten. Hierfiir wurde vom Thiiringer Landesamt fiir
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) fir alle StraBenabschnitte mit ei-
nem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr die aktuelle
Larmsituation berechnet. Die Kartierungsergeb-

nisse sind unter folgendem Link abrufbar:
https://tlubn.thueringen.de/umweltschutz/im-

missionsschutz/ul

Begleitend zur Fortschreibung des Lérmaktions-

planes ist erneut eine Information und Beteili-

gung der Offentlichkeit geplant. Hierzu steht

lhnen ab sofort ein Fragebogen zur Verfiigung:
https://umfragen.svudresden.de/index.ph-

p/857691?lang=de

Alternativ kénnen Sie sich auch gern einen Fragebogen im Stadtplanungsamt,
Markt 6 (Blrger- und Behérdenhaus/ ehem. ,Hirsch”), Zi. 1.33 abholen, hand-
schriftlich ausfiillen in den Briefkasten der Stadtverwaltung einwerfen. Bitte
nutzen Sie das Angebot, um auf Probleme und Konflikte hinzuweisen bzw. kon-
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krete MaBnahmen zur Larmminderung vorzuschlagen. Die Blirgerumfrage ist
ab sofort bis zum 02.06.2024 freigeschaltet.
Viel SpaB beim Ausfiillen und vielen Dank fir Ihre Teilnahme.

— Ende des amtlichen Teils —

Termine, Tipps
und Informationen

Sehen. Staunen. Ausprobieren.
Erlebe die Saalfelder Feuerwehr am Florianstag

Der 4. Mai, ein Tag wie jeder andere auch...

... aber nicht in Saalfeld/Saale. Dieses Datum hat im Kalender der kuriosen Ak-
tionstage viele Bedeutungen und steht fiir den , Ohne-Hosen-Tag”, den ,Tag
der Tuba” und noch einige weitere. Star Wars-Fans feiern den Tag aufgrund des
Wortspiels ,May the fource be with you”. Daneben hat der Tag noch eine gro-
Bere Bedeutung, auf die in Saalfeld/Saale aufmerksam gemacht werden soll...

Am 4. Mai ist Florianstag — Gedenktag des heiligen Florian. Der Legende nach
verstarb am 4. Mai 304 Florian von Lorch. Florian steht fiir die Feuerwehren
als Schutzheiliger gegen Feuergefahr. Dieser Tag steht fiir alle Kameradinnen
und Kameraden der Feuerwehr, die rund um die Uhr flr unser aller Schutz und
Sicherheit sorgen. Daflr ist es an dieser Stelle Zeit, ,Danke” zu sagen! Denn
jeder einzelne verdient daflir Respekt und Anerkennung.

Auch die Stadt Saalfeld/Saale ist sich der Bedeutung ihrer Feuerwehr bewusst.
Hier werden keine fiktiven Helden aus einer weit entfernten Galaxis gefeiert,
sondern echte Helden.

Der Saalfelder Marktplatz steht am 4. Mai, von 13:00 bis 18:00 Uhr, ganz im
Zeichen des Teams 112. Die Feuerwehr Saalfeld/Saale zeigt, was sie zu bieten
hat. Die Kameradinnen und Kameraden prdsentieren ihre Arbeit und stehen
GroB und Klein Rede und Antwort. 2024 als Herzensprojekt erstmalig ins Leben
gerufen, soll der Florianstag ein fester Termin im Kalender aller Feuerwehrinte-
ressierten werden.

Bei Vorflihrungen und Live-Szenarien, wie einer Turéffnung oder einer Fettex-
plosion, zeigt die Feuerwehr ihre Leistungsfahigkeit und gewahrt Einblicke in
ihre Arbeit, die es sonst so nicht gibt. Feuerwehrfahrzeuge 6ffnen ihre Tiren
und lassen die Herzen von Technikfans hoherschlagen. Kleine Flammenbandi-
ger kénnen beim Rauchhaus und weiteren Mitmach-Stationen erste Erfahrun-
gen als Floriansjiinger sammeln und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Der Florianstag bietet brandheiBe Action und hlt viele Uberraschungen fir die
Gaste bereit.
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Fiir alle Mutigen geht es hoch hinaus! Ein Kran der Firma GuR beférdert sie
in schwindelerregende Hohen und bietet einen Ausblick Uber die Weiten Saal-
felds. Zahlreiche Handler bieten im Rahmen des Good Food Festivals alles, was
das hungrige Herz begehrt.

Die Saalfelder Feuerwehr ist Feuer und Flamme und hofft auf viele interessierte
Gaste.

Die Stadt Saalfeld/Saale -

und ihre Kreisverkehre
Der Kreisel vor der Einfahrt zum Saalemarkt

Nachdem in vergangenen Ausgaben des Amtsblattes die Gestaltungen der
Kreisel ,Bergbau”, ,Verkehr” und ,Natur” in der Rudolstadter StraBe erldutert
wurden, soll es diesmal um den Kreisel vor der Einfahrt zum Marktkauf gehen.

Das Gestaltungsthema ist hier der Handel und der Markt, welche auch fir die
Stadt Saalfeld/Saale ein wesentlicher Schwerpunkt in ihrer 1125-jahrigen
Geschichte war und ist.

Die glinstige geographische Lage von Saalfeld war wichtig fir ihren Aufstieg.
Denn obwohl in der Stadt ein sehr vielfaltiges Spektrum von Berufen vertreten
war, war ihr Lebensnerv der Markt und ihre Handler und Kaufleute. Auf dem
Markt wurden Giiter aller Art umgesetzt, sowohl aus lokaler Produktion als
auch aus dem Handel stammende Waren. Das Zusammentreffen von Menschen
unterschiedlicher Regionen und Berufe forderte die Entwicklung neuer Ideen
und Techniken sowie den Austausch von Wertvorstellungen.

Zu sehen ist auf dem Kreisel ein kreisformiges Band von ,Paketen” innerhalb
einer Grasflache. Der Gedanke der Zirkulation der Waren war hier fiir die Ge-
staltung bestimmend. Die , Pakete” sind mit Eiben bepflanzte Corten-Stahlkds-
ten, welche bei Dunkelheit von Innen angestrahlt werden.

Das Bepflanzungskonzept wird von Diinnbldttrigem Federgras (Stipa tenuis-
sima) mit eingestreutem Kugelkopfigem Lauch (Allium sphaerocephalon) do-
miniert.

Die Landschaftsbauarbeiten konnten durch die Firma Herlitze-Gerbothe aus
Rudolstadt umgesetzt werden. Die Planung und Bauiiberwachung lag in den
Handen des Planungsbtiros DANE aus Weimar und der Kiinstlerin Jess Fuller
aus Rudolstadt.

4.000 Euro fiir die Saalfelder Tafel

Erlos aus 12-Stunden-Schwimmen iiberreicht

370 Teilnehmer, 1.230 Kilometer — das ist die unglaubliche Bilanz des
2. Saalfelder 12-Stunden-Benefiz-Schwimmens” am 16. Mérz 2024 in der
Saalfelder Schwimmbhalle.

Einen Spendenscheck in Hohe von 4.000 € ibergaben am 16. April Dr. Ste-
fan Gutbier (Prasident Lions Club Saalfeld), Dr. Steffen Kania (Burgermeis-
ter der Stadt Saalfeld/Saale), Bettina Fiedler (Geschaftsfiihrerin Saalfelder
Béader GmbH), Christina Schmidt (DLRG) und llona Weedermann (Saalfelder
Schwimmverein) an die Saalfelder Tafel.

Hauptsponsor LionsClub: 1.230,- €
weitere Sponsoren: 1.550,- €
Startgelder Teilnehmer: 790,- €
Kuchenbasar Schwimmverein 240,- €
Spendenboxen: 130,- €
Saalfelder Bader GmbH: 60,- €

. Wir sind mehr als zufrieden mit diesem Ergebnis, schlieBlich konnten wir unser
selbst gestecktes Ziel von 1.125 Kilometern — angelehnt an unser diesjahriges
Stadtjubildum — nicht nur erreichen, sondern sogar noch ein ganzes Stiick weit
iibertreffen”, freut sich Bettina Fiedler, Geschéftsfiihrerin der Saalfelder Bader
GmbH.

JUrgen Brengel, Chef der Saalfelder Tafel, zeigte sich beeindruckt von der Spen-
denhohe und bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten. ,Eine solch groBzi-
gige Geste baut auf und bestatigt mich und meine Mitarbeiterinnen in unserer
tdglichen Arbeit.” Die Saalfelder Tafel betreut pro Woche 1.000 Bed(rftige im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Laut Saalfelds Biirgermeister ist es eine ,wunderbare Symbiose”, wenn man
mit einem sportlichen Event mit einem guten Zweck verbindet. Der groBe Erfolg
gibt dem Konzept Recht und verschafft der Saalfelder Tafel dringend benétigtes
Geld.

Nach der Auswertung aller Daten wurden folgende Sieger pramiert:
- besten Einzelleistungen:
Eric Seller (34,85 km) und Claudia Rabold (23 km)
- jlingste Teilnehmer:
Mina Heinlein (4 Jahre) und Cosmo Steinke (5 Jahre)
- alteste Schwimmer:
Helga Graubner (81 Jahre) und Helmut Fligel (86 Jahre)
- weiteste Anreise:
Alex Locke (Berlin) und Uta Reichelt, Tabea Voigt (Ottendorf-Okrilla)

Zudem wurden Gruppenwertungen vorgenommen:

- Bestleistung Verein: Saalfelder Schwimmverein (470,55 km)
- beste Firma: VST GmbH Saalfeld (113,7 km)

- beste Familienleistung: Posidon (172,25 km)
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Alle Auswertungen sind im Web unter www.saalfelder-baeder.de einzusehen.
Ein recht herzliches Dankeschén an die engagierten Sponsoren, die zahlreichen
Helferinnen und Helfer vor Ort und die vielen fleiBigen Schwimmerinnen und
Schwimmer.

Das 12-Stunden-Schwimmen soll nun zur jahrlichen Tradition werden; die
3. Auflage wird am 29. Mérz 2025 stattfinden.

QOauillelder
MARKTFEST

06. - 09. JUNI 2024

THE BASEBALLS
FRIDA GOLD

WELSHLY ARMS

THE LES CLOCHARDS
BENNE

MERQURY

BLVCK CROWZ

DIE AKUSTIK AG

C
7125

SAALFELD/SAALE 6’ 899 - 2024

SAALFELD+KULTUR

Stadt- und Kreisbibliothek

Unsere Veranstaltungen

Nintendo Switch Turnier ,Mario Kart”

Zum ersten Mal findet unser Mario-Kart-Turnier auf der Nintendo Switch am
Freitag, dem 3. Mai 2024 von 16:00 bis 18:00 Uhr an einem Nachmittag
statt. So haben auch Erwachsene einmal die Mdglichkeit daran teilzunehmen
und ihr Bestes auf den Rennstrecken zu geben.

Der Eintritt ist frei. Wir bitten vorher um Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Vorlesezeit — Vorhang zu!
Am Dienstag, dem 7. Mai 2024 um 16:00 Uhr |ddt die Bibliothek Kinder bis
7 Jahre zur Vorlesezeit , Vorhang zu” ein.

Der Eintritt ist frei. Wir bitten vorher um Anmeldung.
Kinderbibliothek (Markt 7, Eingang Brudergasse)

Weitere Informationen unter www.stadt-saalfeld.bibliotheca-open.de
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Amtliche Bekanntmachun
und Informationen

der Stadtverwaltung

Beschliisse des Stadtrates
der Stadt Rudolstadt vom 21.12.2023

Beschluss Nr. P 19/2023

Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrats vom
23.11.2023

Die Niederschrift des 6ffentlichen Teils der Sitzung vom 23.11.2023 wird ge-
nehmigt.

Beschluss Nr. 144/2023

Neufassung der Satzung der Stadt Rudolstadt iiber die Freiwillige
Feuerwehr und den Wasserwehrdienst (Rudolstadter Feuerwehr- und
Wasserwehrdienstsatzung — RuFeuWwsS)

Der Stadtrat beschlieBt die Neufassung der Satzung der Stadt Rudolstadt Gber
die Freiwillige Feuerwehr und den Wasserwehrdienst (Rudolstadter Feuerwehr-
und Wasserwehrdienstsatzung — RuFeuWws).

Beschluss Nr. 136/2023

Neufassung der Satzung der Stadt Rudolstadt iiber die Benutzung
der Stadtbibliothek Rudolstadt (RuBiboS)

Der Stadtrat beschlieBt die Neufassung der , Satzung der Stadt Rudolstadt iiber
die Benutzung der Stadtbibliothek Rudolstadt (RuBiboS)" in der Fassung vom
14.11.2023.

Beschluss Nr. 148/2023

Satzung der Stadt Rudolstadt iiber die Festsetzung der Hebeséatze
bei den Realsteuern — Hebesatzsatzung (RuHebsaS) mit Wirkung zum
01.01.2023

Der Stadtrat beschlieBt die Satzung der Stadt Rudolstadt Cber die Festsetzung
der Hebesatze bei den Realsteuern — Hebesatzsatzung (RuHebsa$) mit Wirkung
zum 01.01.2023.

Beschluss Nr. 134/2023

Bebauungsplan Nr. 33 , Sondergebiet (5S0) Hotel und Restaurant ,Ma-

rienturm’, Cumbach: Modernisierung und Erweiterung” — Beschluss

zur Erweiterung des raumlichen Geltungsbereichs, Billigungs- und

Offenlegungsbeschluss

1. Der Stadtrat beschlieBt die Erweiterung des raumlichen Geltungsbereichs
um die als offentliche Zufahrt genutzte Teilflache des stadtischen Flurstiicks
1170, gelegen in der Flur 4 der Gemarkung Cumbach.

2. Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplanes sowie dessen Begriin-
dung einschlieBlich Umweltbericht in der Fassung vom 14.11.2023 (Billi-
gungsbeschluss).

3. Der Stadtrat beschlieBt, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33 ,Sonder-
gebiet (SO) Hotel und Restaurant ,Marienturm’, Cumbach: Modernisierung
und Erweiterung” sowie dessen Begriindung einschlieBlich Umweltbericht in
der Fassung vom 14.11.2023 gemaB § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu verdf-
fentlichen und an einer leicht zu erreichenden Zugangsmaglichkeit 6ffentlich
auszulegen sowie die Trager offentlicher Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB
zu beteiligen (Offenlegungsbeschluss).

Beschluss Nr. 133/2023

Zuschuss SAALEMAXX

Der Stadtrat erméchtigt den Biirgermeister gegeniiber dem Wirtschaftspriifer
der SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH eine Bestatigung
zur Umwandlung des abgerufenen Gesellschafterdarlehens fir das Jahr 2023
in Hohe von bis zu 600 TEUR in einen Zuschuss abzugeben.
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Beschluss Nr. 131/2023

Nutzungsentgelte fiir Schulen, Sportorganisationen und Vereine im
SAALEMAXX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH

Der Stadtrat beschlieBt die Saalemaxx-Nutzungsgebhr fir Schulen, Sportorga-
nisationen und Vereine:

e Schulen: 25,00 € netto zzgl. USt. pro Bahn und Stunde. Fiir die Nutzung
sind max. 10 Personen pro Bahn zugelassen.

e Sportorganisationen und Sportvereine nach dem Thiiringer Sportforderge-
setz: 25,00 € netto zzgl. USt. pro Bahn und Stunde. Fir die Nutzung sind
max. 10 Personen pro Bahn zugelassen.

e Nicht gemeinniitzige Vereine (solche, die Entgelte fiir Kurse etc. erheben):
50 € netto zzgl. USt. pro Bahn und Stunde. Fir die Nutzung sind max. 10
Personen pro Bahn zugelassen. Der Betrag wird auch bei Unterbesetzung
berechnet.

Die Sportorganisationen (Sportfachverbdnde des Schwimm- und Wassersports
sowie Schwimm- und Tauchvereine bzw. -abteilungen) erhalten auf Antrag o. g.
Kosten auf der Grundlage des Thiiringer Sportférdergesetzes und der Sportfor-
derrichtlinie der Stadt Rudolstadt erstattet.

Die Kosten fiir den Schwimmunterricht It. Lehrplan der in Tragerschaft der Stadt
Rudolstadt befindlichen Schulen tragt die Stadt Rudolstadt It. Schulfinanzie-
rungsgesetz.

Beschluss Nr. 152/2023

Festsetzung des Wahltermins zur Wahl der weiteren Ortsteilratsmit-
glieder

Der Stadtrat der Stadt Rudolstadt beschlieBt, die Wahlen der weiteren Mitglie-
der des Ortsteilrates der Ortsteile Ammelstadt, Breitenheerda, Eschdorf, Eich-
feld/Keilhau, Geitersdorf, Haufeld, Heilsberg, Lichstedt, Milbitz, Oberpreilipp,
Remda, Sundremda, Teichel, Teichréda, Treppendorf, Unterpreilipp am 9.6.2024
durchzufiihren.

Beschluss Nr. 157/2023

Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin der Stadt Rudolstadt fiir
die Kommunalwahlen am 26.05.2024 und 09.06.2024

Der Stadtrat der Stadt Rudolstadt beschlieBt, Frau Sabine Kohl zur stellvertre-
tenden Wahlleiterin der Wahl zum Birgermeister, der Wahl der Mitglieder des
Stadtrats und der Wahl der Ortsteilblirgermeister am 26.05.2024 sowie der
Wahl der weiteren Mitglieder der Ortsteilrate (Ortsteilratswahl) am 09.06.2024
zu berufen.

Beschluss Nr. 155/2023

Durchfithrung des Rudolstadt-Festivals 2024

Der Stadtrat beschlieBt die Durchfihrung des Rudolstadt-Festivals 2024 und
den beigefligten Kosten- und Finanzierungsplan.

Der Kosten- und Finanzierungsplan kann wéhrend der Sprechzeiten der Stadtver-
waltung im Zimmer 108 in der Stadtverwaltung Rudolstadt, Markt 7, 07407 Rudol-
stadlt, eingesehen werden.

Beschluss Nr. 163/2023

Deckung iiberplanméBige Ausgaben zur Erneuerung StraBe in Orts-
lage Mérla

Der Stadtrat beschlieBt die vorlaufige Deckung der UberplanmaBigen Ausga-
ben in Hohe von insgesamt 400.000 € aus der allgemeinen Riicklage fir die
Haushaltsstelle 6308.9400 bis zur Beschlussfassung und Genehmigung des
Haushaltes 2024.
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Beschliisse des Stadtrates
der Stadt Rudolstadt vom 21.03.2024

Beschluss Nr. P 6/2024

Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrats vom
29.02.2024

Die Niederschrift des 6ffentlichen Teils der Sitzung vom 29.02.2024 wird ge-
nehmigt.

Beschluss Nr. 29/2024

Aufhebung der Satzung der Stadt Rudolstadt iiber StraBennamen
und Hausnummern — RuStraNa$S — vom 05.09.1995

Der Stadtrat beschlieBt die Satzung der Stadt Rudolstadt iber die Aufhebung
der Satzung der Stadt Rudolstadt (iber StraBennamen und Hausnummern —
RuStraNaS —vom 05.09.1995.

Beschluss Nr. 20/2024

Neufassung des o6ffentlich-rechtlichen Vertrages iiber die Griindung
einer Arbeitsgemeinschaft zur Ubertragung von Aufgaben der kom-
munalen Wirtschaftsforderung vom 16.07.2007

Der Stadtrat beschlieBt, den vorliegenden Vertragsentwurf zur Neufassung
des 6ffentlich-rechtlichen Vertrages vom 16.07.2007 Uber die Griindung ei-
ner Arbeitsgemeinschaft gemaB § 4 ThiirKGG zur Ubertragung von Aufgaben
der kommunalen Wirtschaftsforderung in seiner Fassung anzunehmen und er-
méchtigt den Biirgermeister, den Vertrag rechtskraftig zu unterzeichnen.

Beschluss Nr. 22/2024

Bebauungsplan Nr. 7.1 ,Wohngebiet Die Unteren Berge in Morla” —

Beschluss zur Anderung des Verfahrens und des Geltungsbereiches

sowie iiber die Durchfiihrung der frithzeitigen Offentlichkeitsbetei-

ligung

1. Der Stadtrat beschlieBt, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 7.1 ,Wohngebiet Die Unteren Berge in Mérla” der Stadt Rudolstadt ge-
maB § 9 BauGB im Regelverfahren weiterzufiihren.

2. Der Stadtrat beschlieBt, den Geltungsbereich im Bereich der Zufahrtsstral3e
An den oberen Bergen und im Einmiindungsbereich Richard-Wagner-StraB3e
zu erweitern und damit an die ErschlieBungsanforderungen anzupassen.

3. Zur frithzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit, der Erérterung der allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie der wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung wird eine 6ffentliche Informationsveranstaltung durchgefiihrt.

Offentliche Bekanntmachung

der als giiltig zugelassenen Wahlvorschlage fiir die
Stadtratswahl in der Stadt Rudolstadt am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Stadtrates am 26. Mai 2024
in der Stadt Rudolstadt als giiltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben
werden.

Listenverbindungen wurden nicht eingereicht.

Wabhlvorschlag 1
DIE LINKE (DIE LINKE)

Lfd. Nr. Wohnort

Nachname, Vorname
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Wahlvorschlag 2
Alternative fiir Deutschland (AfD)

Lfd. Nr. | Nachname, Vorname Wohnort
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Wahlvorschlag 3
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nr. | Nachname, Vorname Wohnort
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Wabhlvorschlag 4
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Lfd. Nr. | Nachname, Vorname Wohnort
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Wahlvorschlag 5 )
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN (GRUNE)

Wahlvorschlag 8
Freie Wahlergemeinschaft (FWG)

Nachname. Vorname Wohnort

Wabhlvorschlag 6
Freie Demokratische Partei (FDP)

Nachname, Vorname Wohnort ___|

Wahlvorschlag 7 Die Wahl der Stadtratsmitglieder wird nach den Grundsdtzen der Verhdltnis-
Biirger fiir Rudolstadt (BfR) wahl durchgefihrt.

. | Nachname. Vorname | Wohnort |~ DerVWafer hat e Stimmen.

Er gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel
die Bewerber kennzeichnet, denen er seine Stimmen geben will. Der Wahler
kann einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben. Er kann seine Stimmen auch
Bewerbern verschiedener Wahlvorschlédge geben. Gibt der Wahler weniger als
drei Stimmen ab oder streicht er Bewerber, so wird die Gltigkeit der Stimmab-
gabe dadurch nicht beriihrt.
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Kennzeichnet der Wahler einen Wahlvorschlag, ohne seine Stimmen einzelnen
Bewerbern zu geben, so entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvor-
schlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme. Kenn-
zeichnet der Wahler einen Wahlvorschlag und vergibt er gleichzeitig innerhalb
der Stimmenzahl an einzelne Bewerber Stimmen, so haben die auf die Be-
werber abgegebenen Stimmen Vorrang vor der Kennzeichnung des Wahlvor-
schlags; nur gegebenenfalls verbleibende Stimmen entfallen auf die Bewerber
des Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung mit Ausnahme von
gestrichenen Bewerbern.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

der als giiltig zugelassenen Wahlvorschlage fiir die
Biirgermeisterwahl in der Stadt Rudolstadt
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fur die Wahl des hauptamtlichen Biirgermeis-
ters in Rudolstadt als gliltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: DIE LINKE (DIE LINKE)

Name, Vorname Wohnort Erklarung

Wabhlvorschlag 2
Kennwort: Freie Demokratische Partei (FDP)

Name, Vorname Wohnort Erklarung

Wahlvorschlag 3
Kennwort: Biirger fiir Rudolstadt (BfR)

Name, Vorname | Wohnort | Erklarung

Wabhlvorschlag 4
Kennwort: Gasda

Name, Vorname Wohnort Erklarun

*Die Erkldrung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staats-
sicherheit, dem Amt flir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet haben.

Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen Stimmen er-
halten hat. Erhalt niemand diese Mehrheit, findet am Sonntag, den 09. Juni
2024, eine Stichwahl unter den zwei Personen statt, die bei der ersten Wahl die
hochsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los dartiber, wer in die Stichwahl kommt.

Steve Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt
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Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Ammelstadt
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Ammelstadt als glltig zugelassen, welcher hiermit bekannt ge-
geben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Feuerwehr- und Heimatverein Ammelstadt e. V.

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Die Bekanntmachung der Wahlvorschlage ist aufgrund § 50
Reuter ThurkKWO spatestens sechs Monate nach Bekanntgabe des
Wabhlleiter Wahlergebnisses aus digitalen Veréffentlichungen zu léschen.

Sie kénnen die Veroffentlichung der Wahlvorschlage in den
Stadt Rudolstadt gedruckten Ausgaben des Amtsblattes nachlesen, die in allen
Kommunen des Landkreises eingesehen werden kénnen.
Analoges gilt fur die Verdffentlichung der Wahlergebnisse, die an
dieser Stelle ebenfalls entfernt werden.

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Breitenheerda
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Breitenheerda als glltig zugelassen, welcher hiermit bekannt
gegeben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Kretschmer

Nachname, Vorname \Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt


a01268
Textfeld
Die Bekanntmachung der Wahlvorschläge ist aufgrund § 50 ThürKWO spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses aus digitalen Veröffentlichungen zu löschen.
Sie können die Veröffentlichung der Wahlvorschläge in den gedruckten Ausgaben des Amtsblattes nachlesen, die in allen Kommunen des Landkreises eingesehen werden können. Analoges gilt für die Veröffentlichung der Wahlergebnisse, die an dieser Stelle ebenfalls entfernt werden.



08/24_3. Mai Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl in den Ortsteilen Eichfeld
und Keilhau am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fiir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters in
den Ortsteilen Eichfeld und Keilhau als giiltig zugelassen, welcher hier-
mit bekannt gegeben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Urau

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Geitersdorf
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Geitersdorf als giltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gege-
ben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fur
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: SchoBler

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Eschdorf
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Eschdorf als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Hercher

Wohnort Antwort zu Nr. 2

Nachname, Vorname

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Haufeld
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Haufeld als giltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Markert

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt



Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Heilsberg
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Heilsberg als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Engelmann

3.Mai_08/24

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Milbitz
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Milbitz als gliltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fur
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Folzer

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Lichstedt
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Lichstedst als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Eger

Wohnort Antwort zu Nr. 2

Nachname, Vorname

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Oberpreilipp
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Oberpreilipp als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt ge-
geben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Hahn

Wohnort Antwort zu Nr. 2

| Nachname, Vorname

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt



08/24_3. Mai Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Remda
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Remda als gliltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fur
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Martin

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Teichel
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Teichel als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fur
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Anding

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Sundremda
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fur die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Sundremda als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gege-
ben wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Hut

| Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Teichroda
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Teichréda als giiltig zugelassen, welcher hiermit bekannt gegeben
wird.

2. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Wohnort Antwort zu Nr. 2

Nachname, Vorname

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt



Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

der als giiltig zugelassenen Wahlvorschlage fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Treppendorf
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wah! des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Treppendorf als giiltig zugelassen, welche hiermit bekannt gege-
ben werden.

N

. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fiir Staatssicherheit, dem Amt fir
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: Anders

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2
Wabhlvorschlag 2
Kennwort: Treiber

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Es findet eine Mehrheitswahl statt. Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler
gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem amtlichen Stimmzettel den
Bewerber kennzeichnet, dem er seine Stimme geben will.

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des als giiltig zugelassenen Wahlvorschlags fiir die
Ortsteilbiirgermeisterwahl im Ortsteil Unterpreilipp
am 26. Mai 2024

1. Der Wahlausschuss der Stadt Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 23. April
2024 folgenden Wahlvorschlag fir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters im
Ortsteil Unterpreilipp als glltig zugelassen, welcher hiermit bekannt ge-
geben wird.

No

. Die in der letzten Spalte angegebene Antwort bezieht sich auf die Erklarung
des Bewerbers zu der Frage, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inof-
fizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium flr Staatssicherheit, dem Amt flr
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammenge-
arbeitet hat.

Kennwort: FloBmann

Nachname, Vorname Wohnort Antwort zu Nr. 2

Da nur ein giiltiger Wahlvorschlag zugelassen worden ist, wird die Wahl als
Mehrheitswahl ohne Bindung an den vorgeschlagenen Bewerber durchgefihrt.
Jeder Wahler hat eine Stimme. Der Wahler vergibt seine Stimme dadurch, dass
er entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag
kennzeichnet oder eine andere wahlbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragt.

3.Mai_08/24

Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

der Stadt Rudolstadt iiber das Recht auf Einsichtnahme
in das Wahlerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen fiir die Wahl zum Europdischen Parlament
(Europawahl) am 09. Juni 2024

1. Das Wahlerverzeichnis zur Europawahl fiir die Stadt Rudolstadt wird in der
Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 wahrend der allgemeinen
Offnungszeiten in der Stadtverwaltung der Stadt Rudolstadt, Biirgerservice
(Erdgeschoss des Rathauses), Markt 7, 07407 Rudolstadt fiir Wahlberech-
tigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt moglich:

Montag, 20. Mai 2024,
Dienstag, 21. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch, 22. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag, 23. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag, 24. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Pfingstmontag

Am Montag, den 20. Mai 2024, ist Feiertag (Pfingstmontag); die
Stadtverwaltung der Stadt Rudolstadt und der Biirgerservice
bleiben an diesem Tag geschlossen.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der zu sei-
ner Person im Wahlerverzeichnis eingetragenen Daten Uberprifen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Daten von an-
deren im Wahlerverzeichnis eingetragenen Personen Gberprifen will, hat
er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollstandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
Uberpriifung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, fiir
die im Melderegister ein Sperrvermerk nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz
eingetragen ist.

Das Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geftihrt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerdt moglich.

Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wahlerverzeichnis fiir unrichtig oder unvollstandig halt, kann in der
Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 bei der Stadtverwaltung
der Stadt Rudolstadt, Biirgerservice, Markt 7, 07407 Rudolstadt
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklérung
zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht
offenkundig sind, hat der Einspruchsfihrer die erforderlichen Beweismittel
beizubringen. Fiir die Erkldrung durch Niederschrift gelten die allgemeinen
Offnungszeiten so wie vorstehend unter Nr. 1.

3. Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spdtestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein,
muss Einspruch gegen das Wahlerverzeichnis einlegen, um nicht Gefahr zu
laufen, sein Wahlrecht nicht austiben zu kénnen.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Landkreises oder im Wege der Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhélt auf Antrag,
.|
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5.1.) ein in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter oder

5.2.) ein nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wahlerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17
Abs. 1, bei Unionsbiirgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlord-
nung) — bis zum 19. Mai 2024 — oder die Einspruchsfrist gegen das
Wahlerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung) — bis
zum 24. Mai 2024 — versdumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung,
bei Unionsbiirgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder
der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung ent-
standen ist,

¢) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des
Wahlerverzeichnisses Kenntnis erlangt hat.

6. Wahlscheine kénnen von in das Wahlerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-

rechtigten bis zum 07. Juni 2024, bis 18:00 Uhr, im Biirgerservice
der Stadtverwaltung Rudolstadt (Erdgeschoss des Rathauses),
Markt 7, 07407 Rudolstadt mindlich oder schriftlich beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax
(03672/486-329), E-Mail (wahlen@rudolstadt.de) oder elektronische
Antragstellung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist un-
zulassig.

Im Falle nachweislich plotzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten mdglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, 12:00 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kénnen aus
den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Griinden den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, bei der vor-
genannten Stelle schriftlich, elektronisch oder mindlich (nicht aber telefo-
nisch) stellen.

Wer den Wahlscheinantrag fir einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
hilfebedirftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.

. Mit dem Wahlschein erhalt der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zu Gbersenden ist, sowie

- ein Merkblatt flr die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen
ist nur moglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und
die bevollmdchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der oben genannten Behdrde vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollméchtigte
Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief so
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spatestens am Wahltag, dem 09. Juni 2024, bis 18:00 Uhr
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. Nahere Hinweise Uber die Briefwahl
sind dem Merkblatt fiir die Briefwahl zu entnehmen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabga-
be der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der

Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geduBerten
Wahlentscheidung beschrankt. Unzuldssig ist eine Hilfeleistung, die unter
missbrauchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verandert oder wenn
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschlieBlich von der Deutschen Post AG unentgelt-
lich beférdert.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils fiir alle Geschlechter
sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.

Jorg Reichl
Blrgermeister
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

des Wahlleiters der Stadt Rudolstadt iiber das Recht
auf Einsichtnahme in das Wahlerverzeichnis und die Er-
teilung von Wahlscheinen fiir die Wahl der Ortsteilrats-
mitglieder der Ortsteile mit Ortsteilverfassung

am 09. Juni 2024

1. Das Wahlerverzeichnis fiir die Wahl der Ortsteilratsmitglieder in den Ortstei-
len mit Ortsteilverfassung in der Stadt Rudolstadt wird in der Zeit vom 20.
Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 wihrend der allgemeinen Offnungszeiten
in der Stadtverwaltung der Stadt Rudolstadt, Biirgerservice (Erdgeschoss
des Rathauses), Markt 7, 07407 Rudolstadt fiir Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten.

Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienststunden wie folgt méglich:

Montag, 20. Mai 2024, Pfingstmontag

Dienstag, 21. Mai 2024,  in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch, 22. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag, 23. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag, 24. Mai 2024, in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Am Montag, den 20. Mai 2024, ist Feiertag (Pfingstmontag); die
Stadtverwaltung der Stadt Rudolstadt und der Biirgerservice
bleiben an diesem Tag geschlossen.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstandigkeit der zu seiner
Person im Wahlerverzeichnis eingetragenen Daten berpriifen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Daten von ande-
ren im Wahlerverzeichnis eingetragenen Personen Uberpriifen will, hat er
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollstandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
Uberpriifung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, ftir
die im Melderegister ein Sperrvermerk nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz
eingetragen ist.

Das Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gefiihrt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerat moglich.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wahlerverzeichnis flir unrichtig oder unvoll-
standig halt, kann in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024
Einwendungen gegen das Wahlerverzeichnis erheben. Einwendungen kon-
nen darauf gerichtet sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine
vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen
miissen bei der Stadtverwaltung der Stadt Rudolstadt, Biirgerservice,
Markt 7, 07407 Rudolstadt schriftlich erhoben oder zur Niederschrift er-
klart werden; die vorgetragenen Griinde sind glaubhaft zu machen. Fiir die
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Erklarung durch Niederschrift gelten die allgemeinen Offnungszeiten so wie
vorstehend unter Nr. 1. Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen
nicht mehr zulassig.

. Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein (hierzu Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spatestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt
zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das Wahlerverzeichnis erhe-
ben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht austiben zu kénnen.

. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im Wege der
Briefwahl teilnehmen.

. Einen Wahlschein erhalt auf Antrag,
5.1.) ein in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter oder

5.2.) ein nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Er-
hebung von Einwendungen versdumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen fiir seine Eintragung in das Wahlerver-
zeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen
eingetreten sind oder

¢) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festge-
stellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Abschluss des Wéh-
lerverzeichnisses bekannt wird.

. Wahlscheine kdnnen von in das Wahlerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 07. Juni 2024, bis 18:00 Uhr, im Biirgerservice
der Stadtverwaltung Rudolstadt (Erdgeschoss des Rathauses),
Markt 7, 07407 Rudolstadt mindlich oder schriftlich beantragt wer-
den. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax
(03672/486-329), E-Mail (wahlen@rudolstadt.de) oder elektronische
Antragstellung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist un-
zulassig.

Im Falle nachweislich pldtzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten méglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, 12:00 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kénnen aus
den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Griinden den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

. Wer den Wahlscheinantrag fiir einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
hilfebediirftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhélt der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel,

einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, die An-
schrift der Stadtverwaltung Rudolstadt, die Nummer des Stimmbezirkes
und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

ein Merkblatt fiir die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen
ist nur mdglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmdchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies
hat sie der oben genannten Behdrde vor Empfangnahme der Unterlagen
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schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmachtigte Person
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief so rechtzeitig an die auf
dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spa-
testens am Wahltag, dem 09. Juni 2024, bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
abgegeben werden.

Nahere Hinweise iiber die Briefwahl sind dem Merkblatt fiir die Briefwahl zu
entnehmen.

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils fir alle Geschlechter
sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.

Steve Reuter
Wahlleiter
Stadt Rudolstadt

Offentliche Bekanntmachung

liber die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der
Stadt Rudolstadt fiir das Kalenderjahr 2024

Die Stadt Rudolstadt gibt gemaB § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG)
in der Fassung des Gesetzes vom 07.08.1973, BGBI. | S. 965, zuletzt gedndert
durch Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBI. | S. 2294), folgendes be-
kannt:

Fir diejenigen Steuerschuldner, die fir das Kalenderjahr 2024 die gleiche
Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird hiermit gemaB § 27 Abs.
3 GrStG die Grundsteuer fiir das Kalenderjahr 2024 in der gleichen Héhe wie
fir das Kalenderjahr 2023 durch 6ffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Mit
dem Tag dieser Bekanntmachung treten fiir die Steuerpflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Grund-
steuerbescheid fiir das Kalenderjahr 2024 zugegangen ware.

Die Hebesatze werden in der Satzung der Stadt Rudolstadt tber die Festset-
zung der Hebesétze bei den Realsteuern - Hebesatzsatzung (RuHeba$S) vom
06.03.2024, bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudol-
stadt 05/2024 vom 14.03.2024, festgesetzt.

Bei der Bemessung der Grundsteuer fiir Mietwohngrundstiicke und Einfami-
lienhduser nach der Ersatzbemessungsgrundlage gemaB § 42 GrStG auf der
Grundlage der Wohn- und Nutzfldche erfolgt die Festsetzung der Grundsteuer
durch die Offentliche Bekanntmachung unter dem Vorbehalt der Nachpriifung.

Zahlungsaufforderung

Die Grundsteuer 2024 ist in gleicher Hohe und zu den angegebenen Falligkeits-
zeitpunkten entsprechend dem zuletzt zugesandten Grundsteuerbescheid, wie
im Feld , Falligkeiten der Folgejahre” ausgewiesen, zu entrichten. Die Grund-
steuern sind wie folgt fallig:

1. Zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November zu je einem
Viertel der Jahressteuer, soweit nicht Nr. 2 oder 3 Anwendung finden.

2. Am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht Gber-
steigt.

3. Am 01. Juli mit dem Jahresbetrag, wenn von der Méglichkeit des § 28
Abs. 3 GrStG (Jahreszahlung) Gebrauch gemacht worden ist.

Bei Steuerpflichtigen, die am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, wird die
Grundsteuer zur Falligkeit von dem der Stadtverwaltung Rudolstadt benannten
Konto abgebucht.

Eintretende Anderungen in der Grundsteuerhdhe werden den einzelnen Steu-
erschuldnern oder deren Vertretern jeweils durch einen Grundsteuerbescheid
mitgeteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
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machung Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt am Tage nach die-
ser Gffentlichen Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Rudolstadt, Markt 7, 07407 Rudolstadt
zu erheben. Des Weiteren kann der Widerspruch auch durch De-Mail in der
Sendevariante mit bestatigter sicherer Anmeldung eingelegt werden. Die
De-Mail-Adresse lautet: stadt-rudolstadt@rudolstadt.de-mail.de. Bei der Ver-
sendung einer De-Mail sind besondere technische Rahmenbedingungen zu
beachten, welche im Internet unter www.rudolstadt.de im Impressum zu fin-
den sind. Durch die Einlegung des Widerspruchs wird die Wirksamkeit des mit
offentlicher Bekanntgabe erteilten Bescheides nicht gehemmt, insbesondere
die Einziehung der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Rudolstadt, den 05.04.2024

J. Reichl

Birgermeister (Siegel)

Uberpriifung

der Grundsteuer-Anmeldung
nach § 42 Grundsteuergesetz (GrStG)

Bei Mietwohngrundsticken und Einfamilienhausern, fiir die durch das Finanz-
amt PoBneck kein Einheitswert festgestellt wurde, bemisst sich der Jahresbetrag
der Grundsteuer B nach der Wohn- und Nutzflache (Ersatzbemessungsgrundla-
ge). Die Grundsteuer B wird nach §§ 42 und 44 GrStG ermittelt.

Haben sich am Grundstiick seit der letzten Uberpriifung Veranderungen erge-
ben (z.B. Modemisierung, Anderung der Wohn- oder Nutzflache, Schaffung von
PKW-Stellplatzen etc.), so ist durch die Steuerschuldner oder deren Beauftragte
(Verwalter) eine neue Grundsteuer-Anmeldung einzureichen. Dies gilt fiir bauli-
che Veranderungen, die bis zum 31.12.2023 abgeschlossen wurden.

Die Vordrucke zur Erkldrung der Ersatzbemessungsgrundlage kénnen bei der
Stadtverwaltung Rudolstadt, Sachgebiet Steuern, Markt 7, 07407 Rudolstadt
schriftlich, telefonisch unter der Telefonnummer 03672 486-215 oder durch
E-Mail unter steuern@rudolstadt.de angefordert werden.

M. Melior
Sachgebiet Steuern

Amtliche Bekanntmachung

Ausschreibung zur Wahl einer Schiedsperson
in Rudolstadt

Auf der Grundlage des Thiiringer Gesetzes iiber die Schiedsstellen in den Ge-
meinden (Thiiringer Schiedsstellengesetz — ThiirSchStG) vom 17. Mai 1996
(GVBLI. S. 61), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30. Marz 2022 (GVBI. S. 199),
hat jede Gemeinde bzw. Stadt eine oder mehrere Schiedsstellen einzurichten
und zu unterhalten. Der Bereich einer Schiedsstelle soll in der Regel nicht mehr
als 20.000 Biirger umfassen, demnach bestehen in Rudolstadt zwei Schieds-
stellen (Schiedsstelle 1 und Schiedsstelle 2). Die Schiedsstelle 1 ist zustandig,
wenn der Antragsgegner im Stadtgebiet Rudolstadt, im Rudolspark oder in den
Ortsteilen Pflanzwirbach, Cumbach, Unterpreilipp oder Oberpreilipp wohnt. Die
Schiedsstelle 2 ist zustandig, wenn der Antragsgegner in Volkstedt, Volkstedt-
West, Schwarza, Schaala, Eichfeld, Keilhau, Lichstedt, Morla oder im Gebiet der
ehemaligen Stadt Remda-Teichel wohnt.

Die Schiedsstellen werden auf folgenden Gebieten tatig:

- auf Antrag Durchfilhrung von Schlichtungsverfahren in birgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, z. B. iber vermdgensrechtliche Anspriiche, im Nach-
barschaftsrecht, in Mietsachen:;

- auf Antrag Durchfiihrung des in Thiringen vorgeschriebenen Siihnever-
suchs, bevor vor Gericht Privatklage wegen Hausfriedensbruch, Beleidi-
gung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Kérperverletzung, Bedrohung
oder Sachbeschadigung erhoben werden kann;

- nach Ubergabe durch die Staatsanwaltschaft in Schlichtungsverfahren zur
auBergerichtlichen Erledigung von Strafsachen.

Gesucht werden hiermit Bewerber fiir die Wahl zur Schiedsperson
oder Vertretung zur Besetzung der Schiedsstelle 1 oder 2 der Stadt
Rudolstadt bzw. deren Vertretung. Die Wahl erfolgt fir eine 5-jéhrige
Amtszeit, welche mit dem Tag der Berufung und Verpflichtung durch den Di-
rektor des Amtsgerichts beginnt. Bewerber sollen in Rudolstadt wohnen, zu
Beginn der Amtszeit das 25. Lebensjahr vollendet und das 70. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Sie sollen nach ihrer Persénlichkeit und ihren Fahigkeiten
fiir das Amt geeignet sein.

Zur Schiedsperson kann nicht gewahlt werden:

- wer infolge gerichtlicher Entscheidung die Féhigkeit zur Bekleidung of-
fentlicher Amter nicht besitzt oder wegen einer vorsatzlichen Tat zu einer
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde;

- eine Person, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat anhéngig
ist oder Anklage wegen einer solchen Tat erhoben wurde, die den Verlust
der Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher Amter zur Folge haben kann;

- eine Person, die wegen geistiger oder kdrperlicher Behinderung die Schied-
statigkeit nicht ordnungsgemaB ausiiben kann oder fir die zur Besorgung
aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige An-
ordnung bestellt ist;

- eine Person, die durch gerichtliche Anordnung in der Verfligung tber ihr
Vermdgen beschrénkt ist.

Interessenten fiir das Amt einer Schiedsperson kénnen sich bei der
Stadt Rudolstadt bewerben. Zur Erleichterung der Interessenbekundung von
Biirgern, die dieses Ehrenamt austiben wollen, werden beim Biirgerservice
der Stadt Rudolstadt, Erdgeschoss, Markt 7, 07407 Rudolstadt Formvordrucke
vorgehalten. Formvordrucke konnen auch auf der Internetseite der Stadt
Rudolstadt abgerufen werden (www.rudolstadt.de unter ,Stadt” = ,Biirger-
service” = ,Formulare” dort dann im Bereich ,Leben & Wohnen” unter dem
Anstrich , Sonstiges”). Diese Formvordrucke sind ausgefillt bei der

Stadt Rudolstadt

Bereich Justitiar/BuBgeldstelle

Markt 7

07407 Rudolstadt

schriftlich einzureichen oder bei der
Stadt Rudolstadt
Biirgerservice, Erdgeschoss
Markt 7
07407 Rudolstadt

abzugeben.

Interessenbekundungen fir das Amt einer Schiedsperson sind bis spates-
tens 14.06.2024 abzugeben.

Néhere Auskiinfte kénnen Sie {ber den Bereich Justitiar/BuBgeldstelle der
Stadt Rudolstadt unter der Tel.-Nr.: 03672/486-301 oder 486-200 erhalten.
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Anmeldung in den Grundschulen
der Stadt Rudolstadt fiir das Schuljahr 2025/26

Alle Kinder, die bis zum 1. August 2025 sechs (6) Jahre alt werden (bis
01.08.2019 und friiher geboren), unterliegen der Schulpflicht und sind zum
Schulbesuch fir das am 11. August 2025 (erster Schultag) beginnende Schul-
jahr anzumelden.

Die Anmeldung erfolgt gemdB § 119 (1) Thiiringer Schulordnung (ThiirSchulO)
vom 20. Januar 1994, zuletzt geandert durch Anderungsverordnung vom 18.
September 2020 (GVBI. S. 505, 529) in den 6rtlich zustdndigen Grundschulen.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen.

Kinder, die zurlickgestellt waren oder aus einem anderen Grund die Schule
nicht besuchen, sind ebenfalls schulpflichtig und somit anzumelden. Das Befiir-
wortungsschreiben zur Zuriickstellung ist mitzubringen.

Auch Kinder auslandischer Eltern unterliegen der Schulpflicht und sind anzu-
melden.

Ein Kind, welches am 30. Juni 2025 mindestens fiinf Jahre alt ist, kann
auf Antrag der Eltern fiir das am 11. August 2025 beginnende Schuljahr vorzei-
tig in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter
oder die Schulleiterin im Benehmen mit dem Schularzt. Die Schulpflicht beginnt
mit der Aufnahme.

Die Anmeldung der Schulanfdnger fir das Schuljahr 2025/26 erfolgt fiir die
stadtischen Grundschulen in Rudolstadt im Mai 2024 zu den folgenden Ter-
minen (ndhere und aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Internetseiten der Schulen):

06.05.2024 12:00 bis 18:00 Uhr
08.05.2024 10:00 bis 14:00 Uhr
gs-west.rudolstadt.de

Staatliche Grundschule
Rudolstadt-West
Gustav-Freytag-Str. 4
07407 Rudolstadt

Tel. (0 36 72) 486-550

30.04.2024 14:00 bis 18:00 Uhr
gs-schwarza.rudolstadt.de

Staatliche Grundschule Schwarza
Friedrich-Frobel-Str. 72

07407 Rudolstadt

Tel. (0 36 72) 486-500

Staatliche Grundschule ,,Anton Sommer”

Anton-Sommer-Str. 59 06.05.2024 14:00 bis 18:00 Uhr
07407 Rudolstadt 07.05.2024 12:00 bis 14:00 Uhr
Tel. (0 36 72) 486-520 gs-sommer.rudolstadt.de

06.05.2024 14:00 bis 18:00 Uhr
gs-remda.rudolstadt.de

Staatliche Grundschule Remda
Remdaer Hauptstr. 7

07407 Rudolstadt

Tel.: (0 36 744) 200-0

GemaB § 14 (1) Thiringer Schulgesetz (ThirSchulG) vom 06. August 1993
(GVBI. S. 445) i.d.F. der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBI. S. 238)
zuletzt geandert durch Gesetz vom 05. Mai 2021 (GVBI. S. 215) hat der Schul-
trager Stadt Rudolstadt im Einvernehmen mit dem Thiringer Kultusministerium
fir die Grundschulen der Stadt Rudolstadt einen gemeinsamen Schulbezirk
festgelegt.

Als rtlich zustandige Grundschule gelten deshalb alle vier staatlichen Grund-
schulen in der Stadt Rudolstadt (Grundschule , Anton Sommer”, Grundschule
Rudolstadt-West, Grundschule Schwarza, Grundschule Remda), wenn sich der
Wohnsitz des Schiilers im gemeinsamen Schulbezirk befindet.

Der gemeinsame Schulbezirk der vier staatlichen Grundschulen umfasst das
Gebiet der Stadt Rudolstadt einschlieBlich der Ortsteile.

GemaB § 139a Abs. 1 ThiirSchO wahlen zur Aufnahme in eine Grundschule im
gemeinsamen Schulbezirk die Eltern mit jeweils einem Erst- und Zweitwunsch
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die Schulen, an denen ihr Kind unterrichtet werden soll. Die Anmeldung wird
an der Erstwunschschule abgegeben. Anmeldungen, die nach Ablauf der
Anmeldefrist abgegeben werden, werden berlicksichtigt, soweit sie in das
Auswahlverfahren noch einbezogen werden kénnen. Uber die Aufnahme
eines Schilers entscheidet der Schulleiter im Rahmen der Aufnahmekapazitat
der Schule. Sollte eine Aufnahme in der Erstwunschschule nicht mdglich
sein, leitet die Schule die Anmeldeunterlagen des Schiilers im Original an die
Zweitwunschschule weiter. Das Auswahlverfahren bei Anmeldeiiberhang an
der Erst- und Zweitwunschschule regelt der § 139b ThiirSchulO in Verbindung
mit § 15 a ThurSchulG. Die Rechtsgrundlagen zur Anmeldung und Auswahl-
verfahren finden Sie unter: https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/

Fiir die Schiilerbeforderung gelten die Regelungen des § 4 Thiiringer Gesetz
{iber die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThiirSchFG). Die Schiilerbeforde-
rungspflicht besteht danach, wenn die Wegstrecke zwischen dem Wohnsitz des
Schillers und der nachstgelegenen Grundschule iiber zwei Kilometer betrdgt
und auch nur fir die kiirzeste Wegstrecke zwischen dem Wohnsitz des Schilers
und der nachstgelegenen, aufnahmefahigen staatlichen Grundschule. Wird von
den Eltern eine andere, als die nachstgelegene aufnahmefdhige Grundschule
gewahlt, sind die zusétzlich entstehenden Befdrderungskosten selbst zu tragen.

Schreiber
1. Beigeordneter

NACHRUF

Mit Trauer erflllt uns die Nachricht vom Tod
unserer Auszubildenden

Laura Schwarz

Frau Schwarz absolvierte seit dem 01.09.2021 mit groBem
Engagement eine Berufsaushildung zur Verwaltungsfach-
angestellten.

Tief bewegt und in dankbarer Erinnerung an eine geschatz-
te Auszubildende mssen wir Abschied nehmen. Wir wer-
den ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefiihl gilt ihrer Familie und Angehdrigen.

Der Personalrat
der Stadtverwaltung Rudolstadt

Jorg Reichl
Biirgermeister
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Bekanntmachungen
anderer Behérden/Sonstiges

Bekanntmachung

Einladung zur Versammlung der
Jagdgenossenschaft Rudolstadt

Die nichtdffentliche Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Rudol-
stadt findet am Mittwoch, den 08.05.2024, 18:00 Uhr in der Doméane
Groschwitz, (07407 Rudolstadt, Groschwitz Nr. 1) statt. Eingeladen sind
alle Eigentlimer von Grundflachen, die in den Gemarkungen Cumbach, Mérla,
Pflanzwirbach, Rudolstadt, Schaala, Schwarza und Volkstedt liegen und auf de-
nen die Jagd ausgeiibt werden darf.

Tagesordnung
BegriiBung, Bestatigung der Tagesordnung und Bericht des Jagdvorstehers

Kassenbericht

Bericht der Rechnungspriifer

Beschluss Uber die Entlastung des Kassenfiihrers und des Vorstands
Beschluss Uber die Feststellung und Verwendung des Reinertrags/
Verteilungsplan

6. Sonstiges

Uk Wi =

Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse (Eigentiimer bejagbarer Grund-
flachen) durch seinen Ehegatten, durch einen volljdhrigen Verwandten in
gerader Linie oder dessen Ehegatten, durch eine in seinem Dienst standig be-
schaftigte volljahrige Person oder durch einen bevollméchtigten, volljahrigen,
derselben Jagdgenossenschaft angehdérenden Jagdgenossen vertreten lassen.
Fir die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form
erforderlich. Ein bevollmachtigter Vertreter darf hochstens drei Jagdgenossen
vertreten. FUr juristische Personen handeln ihre verfassungsmaBig berufenen
Organe oder deren Beauftragte. Zur Versammlung sind durch die Jagdgenos-
sen geeignete Eigentumsnachweise fiir ihre Grundfléchen (Grundbuchausziige,
Urkundenabschriften etc.) vorzulegen.

Weidmann
Jagdvorsteher

Bekanntmachung

gemaB Satzung der Jagdgenossenschaft
Ober-, Unterpreilipp und SchloBkulm

Die Versammlung der Jagdgenossen der JG Ober-, Unterpreilipp und SchloB-
kulm hat am 12.04.2024 die Entlastung des Kassenflihrers und des Vorstandes,
die Feststellung des Reinertrages fiir das Jagdjahr 2023/24 sowie die Auszah-
lung des Reinertrages in 2024 an die Jagdgenossen beschlossen.

Eigenttimer von Grundflachen, auf denen die Jagd ausgeiibt werden darf (Jagd-
genossen), kdnnen die Auszahlung des Reinertrages mit den erforderlichen
Angaben beim Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Ober-, Unterpreilipp und
SchloBkulm, c/o Thomas Hahn, Oberpreilipp 21, 07407 Rudolstadt, bis spates-
tens 30.11.24 beantragen. (§ 14 Abs.3 der Satzung). Danach geltend gemachte
Auszahlungsanspriiche unterliegen der Verjahrung. Nicht ausgezahlte Reiner-
trage flieBen in die Riicklage. Alle Jagdgenossen werden gebeten, die fiir den
SEPA Zahlungsverkehr erforderlichen Angaben (IBAN) schriftlich mitzuteilen.
Vordrucke sind beim Jagdvorsteher erhltlich. Eigentum muss bei Unklarheit
vom JG nachgewiesen werden. Bei nichtvorliegen dieser Angaben erfolgt keine
Auszahlung des Reinertrages.

Rudolstadt 23.04.2024

Thomas Hahn
Jagdvorsteher
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Amtliche Bekanntmachungen
und Informationen

der Stadtverwaltung

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Biirgermeisters am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Biirgermeisters in
der Stadt Bad Blankenburg als giltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben
werden.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Name Vorname Wohnort

Erklarung

Wabhlvorschlag 2
Kennwort: Freie Wahler — Biirger fiir Bad Blankenburg (Freie Wahler)

Name Vorname Wohnort Erklarung

Die Erklarung der Bewerber beinhaltet die Aussage, ob sie wissentlich
als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium fir
Staatssicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters in Cordobang (bestehend aus
Cordobang und Frobitz) am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 folgende Wahlvorschlage fiir die Wahl des Ortsteilblrgermeisters
im Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg mit Ortsteilverfassung Cordobang
(bestehend aus Cordobang und Frébitz) als giiltig zugelassen, die hiermit
bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1
Kennwort: Quednau

Name Vorname Wohnort

Erklérung

Die Erkldrung der Bewerber/der Bewerberin beinhaltet die Aussage, ob er/sie
wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium
fur Staatssicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben.
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Die Wahl wird als Mehrheitswah! ohne Bindung an einen vorgeschlagenen
Bewerber/Bewerberin durchgefihrt. Der Wahler/Die Wahlerin hat eine Stimme.
Es ist ein glltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/
Bewerberinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben,
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig
bezeichnender Weise handschriftlich eintragt. Der Wahler/Die Wahlerin kann
den Wahlvorschlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung
annehmen.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschldge fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters in Golitz (bestehend aus
Klein- und GroBgélitz) am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters
im Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg mit Ortsteilverfassung Gélitz (bestehend
aus Klein- und GroBgolitz) als gliltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben
werden.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: Grunert

Name Vorname Wohnort Erklarung

Die Erklarung der Bewerber/der Bewerberin beinhaltet die Aussage, ob er/sie
wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium
fir Staatssicherheit, dem Amt flir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen
Bewerber/Bewerberin durchgefihrt. Der Wahler/Die Wahlerin hat eine Stimme.
Es ist ein glltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/
Bewerberinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben,
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig
bezeichnender Weise handschriftlich eintrdgt. Der Wéhler/Die Wahlerin kann
den Wahlvorschlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung
annehmen.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg
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Offentliche Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des

Ortsteilbiirgermeisters in Oberwirbach
am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Ortsteilbirgermeisters
im Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg mit Ortsteilverfassung Oberwirbach als
giltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschlag 1
Kennwort: Rothe

Name Vorname Wohnort Erklarung

Die Erkldrung der Bewerber/der Bewerberin beinhaltet die Aussage, ob er/sie
wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium
fur Staatssicherheit, dem Amt fir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen
Bewerber/Bewerberin durchgefiihrt. Der Wéhler/Die Wahlerin hat eine Stimme.
Es ist ein gliltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/
Bewerberinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben,
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig
bezeichnender Weise handschriftlich eintrdgt. Der Wahler/Die Wahlerin kann
den Wahlvorschlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung
annehmen.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl des
Ortsteilbiirgermeisters in Zeigerheim am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 folgende Wahlvorschldge fiir die Wahl des Ortsteilblrgermeisters
im Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg mit Ortsteilverfassung Zeigerheim als
giiltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wabhlvorschlag 1
Kennwort: Kellner

Name Vorname Wohnort Erklarung

Die Erkldrung der Bewerber/der Bewerberin beinhaltet die Aussage, ob er/sie
wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium
fiir Staatssicherheit, dem Amt fiir Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben.

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen
Bewerber/Bewerberin durchgefiihrt. Der Wéhler/Die Wéhlerin hat eine Stimme.
Es ist ein gliltiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wahler/Die Wahlerin kann Bewerber/
Bewerberinnen streichen und Stimmen an wahlbare Personen vergeben,
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig
bezeichnender Weise handschriftlich eintragt. Der Wahler/Die Wahlerin kann
den Wahlvorschlag auch unverandert durch entsprechende Kennzeichnung
annehmen.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der Mehrheitswabhl fiir die Ortsteilbiirgermeisterwahl
am 26. Mai 2024, in den Ortsteilen, in denen kein
giiltiger Wahlvorschlag vorliegt

1. Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am
23. April 2024 festgestellt, dass in den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung
e Bohlscheiben und
e Watzdorf
kein giltiger Wahlvorschlag fiir die Wahl des Ortsteilbiirgermeisters
eingereicht wurde.

2. Es findet eine Mehrheitswahl statt. Liegt kein giiltiger Wahlvorschlag
vor, vergibt der Wahler/die Wahlerin seine/ihre Stimme dadurch, dass er/
sie wahlbare Personen mit Namen, Vornamen und Beruf oder in sonst
eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich
eintragt.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der zugelassenen Wahlvorschlage fiir die Wahl der
Stadtratsmitglieder am 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss der Stadt Bad Blankenburg hat in seiner Sitzung am 23.
April 2024 folgende Wahlvorschldge fir die Wahl der Stadtratsmitglieder in
der Stadt Bad Blankenburg als giltig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben
werden.

Listenverbindungen wurden nicht eingereicht.

Listennummer 1
DIE LINKE

Wohnort

Vorname

Listennummer 2
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Lfd. Nr. | Name

Wohnort

Vorname




Stadt Bad Blankenburg

Listennummer 3
Freie Demokratische Partei (FDP)

Vorname Wohnort

Listennummer 4
Freie Wahler — Biirger fiir Bad Blankenburg (Freie Wahler)

Vorname Wohnort

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Anja Jauch
Wahlleiterin Stadt Bad Blankenburg

Offentliche Bekanntmachung

der Stadt Bad Blankenburg iiber das Recht auf
Einsichtnahme in das Wahlerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen fiir die Wahl zum
Europaischen Parlament (Europawahl) am 09. Juni 2024

1.

Das Wahlerverzeichnis zur Europawahl fiir die Stadt Bad Blankenburg wird
in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 wahrend der
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allgemeinen Offnungszeiten

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 — 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 — 12.00 Uhr und 14.00 — 17.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

in der Stadtverwaltung der Stadt Bad Blankenburg, Biirgerservice, Markt
1, 07422 Bad Blankenburg fiir Wahlberechtigte zur Einsichtnahme
bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der zu
seiner Person im Wahlerverzeichnis eingetragenen Daten Uberprifen.
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Daten
von anderen im Wahlerverzeichnis eingetragenen Personen Uberpriifen
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit des Wahlerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Uberpriifung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, fiir die im Melderegister ein Sperrvermerk nach § 51
Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

Das Wahlerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren gefiihrt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerat moglich.

Wer das Wahlerverzeichnis fiir unrichtig oder unvollstandig halt, kann in der
Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 bei der Stadtverwaltung
der Stadt Bad Blankenburg, Einwohnermeldeamt, Markt 1, 07422
Bad Blankenburg Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich
oder durch Erkldrung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsfiihrer
die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Fiir die Erklarung durch
Niederschrift gelten die allgemeinen Offnungszeiten so wie vorstehend
unter Nr. 1.

Wahlen kann nur, wer in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat. Wahlberechtigte, die in das Wahlerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spatestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt
zu sein, muss Einspruch gegen das Wahlerverzeichnis einlegen, um nicht
Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht austiben zu kdnnen.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Landkreises oder im Wege der Briefwahl teilnehmen.

Einen Wahlschein erhalt auf Antrag,

5.1.) ein in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter oder
5.2.) ein nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a)wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wahlerverzeichnis (bei
Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbirgern nach § 17a Abs.
2 der Europawahlordnung) — bis zum 19. Mai 2024 — oder die
Einspruchsfrist gegen das Wahlerverzeichnis (nach § 21 Abs. 1 der
Europawahlordnung) — bis zum 24. Mai 2024 — versdumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der
Europawahlordnung, bei Unionsbiirgern nach § 17a Abs. 2 der
Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der
Europawahlordnung entstanden ist,

¢) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des
Wahlerverzeichnisses Kenntnis erlangt hat.

Wahlscheine koénnen von in das Wahlerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 07. Juni 2024, bis 18:00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Bad Blankenburg, Einwohnermeldeamt, Markt 1, 07422
Bad Blankenburg miindlich oder schriftlich beantragt werden (mdglich auch
Fax: 036741-3755 oder Beantragung (ber unsere Homepage www.bad-
blankenburg.de). Eine telefonische Antragstellung ist unzulassig.
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Im Falle nachweislich plétzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
mdglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt
werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 08. Juni 2024, 12:00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wahlerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kénnen aus
den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Griinden den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, bei der
vorgenannten Stelle schriftlich, elektronisch oder mindlich (nicht aber
telefonisch) stellen.

Wer den Wahlscheinantrag fiir einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
hilfebediirftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhélt der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zu Gibersenden ist, sowie

- ein Merkblatt fur die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen fiir einen anderen
ist nur moglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmdchtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies
hat sie der oben genannten Behorde vor Empfangnahme der Unterlagen

schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollméchtigte
Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wahler den Wahlbrief so
rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass
der Wahlbrief dort spatestens am Wahltag, dem 09. Juni 2024, bis 18:00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle abgegeben werden. Ndhere Hinweise Uber die
Briefwahl sind dem Merkblatt fiir die Briefwahl zu entnehmen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geduBerten Wahlentscheidung beschrankt. Unzuldssig ist
eine Hilfeleistung, die unter missbrduchlicher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten
ersetzt oder verdndert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet,
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschlieBlich von der Deutschen Post AG
unentgeltlich befordert.

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils fiir alle Geschlechter

sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.

Bad Blankenburg, 2. Mai 2024

Mike George
Burgermeister
Stadt Bad Blankenburg

Offnungszeiten der Stadtverwaltung Bad Blankenburg

Montag geschlossen Dienstag
Mittwoch geschlossen Donnerstag
Freitag 09:00 — 12:00 Uhr

Telefon: 036741/37-0 | E-Mail: stadt@bad-blankenburg.de

09:00 — 12:00 Uhr und 14:00 — 16:00 Uhr
09:00 — 12:00 Uhr und 14:00 — 17:30 Uhr






